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1 Einführung
!

Anlass für diese Leitlinie ist die hohe Zahl von
arbeitsbedingten obstruktiven Atemwegserkran-
kungen. Erreicht werden soll eine Verringerung
von Symptomen, Morbidität, Mortalität, Arbeits-
unfähigkeitszahlen und Kosten. Zu diesen Erkran-
kungen gehören das Asthma bronchiale, die chro-
nische obstruktive Lungenerkrankung (COPD)
und das Lungenemphysem sowie als Vorstadium
die chronische nicht-obstruktive Bronchitis. Oft
liegt eine multikausale Genese vor, in der arbeits-
bedingte Einflüsse wie sensibilisierend, atem-
wegsirritativ bzw. toxisch wirkende Stäube,
Tröpfchen, Gase und Aerosole beteiligt sind oder
sogar die führende Rolle einnehmen. Nach den
Entstehungsmechanismen unterscheidet man al-

lergische, irritativ-toxische und durch anorgani-
sche Stäube ausgelöste Atemwegserkrankungen,
wobei Mischformen zu beobachten sind.
Mit dieser Leitlinie sollen das verfügbare Wissen
über die Prävalenz und die Ursachen dieser Er-
krankungen dargestellt sowie im Sinne des „Leit-
faden für Arbeitsschutzmanagementsysteme“
und eines „Code of good practice“ konkrete Prä-
ventionsziele formuliert, Handlungsanleitungen
und Unterstützung bei der Gefährdungsanalyse,
-beurteilung und -beseitigung, ferner bei der Er-
stellung interner Audits gegeben werden.
Die arbeitsmedizinische Beratung zur Primärprä-
vention und die guten Chancen einer wirksamen
Sekundärprävention weisen dem Betriebsarzt in
Zusammenarbeit mit den Sicherheitsfachkräften,
dem Hausarzt und Pneumologen eine ganz we-
sentliche Rolle in der Zurückdrängung dieser Er-
krankungen zu.
Von besonderer Bedeutung in diesem Zusam-
menhang ist das Arbeitsschutzgesetz als nationa-
le Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie über die
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
der Arbeitnehmer bei der Arbeit [1]. Neben der
Erweiterung des Arbeitsschutzbegriffes wird hier
mit der Gefährdungsbeurteilung auch ein Instru-
ment zur systematischen und umfassenden Er-
mittlung von Gefährdungen, der Ableitung erfor-
derlicher Maßnahmen und eines kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses vorgegeben.
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
kommen als Präventionsmaßnahme zum Tragen,
wenn die technischen Präventionsmöglichkeiten
ausgeschöpft sind.Die Instrumente fürdie Präven-
tion obstruktiver Atemwegserkrankungen zu nut-
zen, erfordert Beurteilungsgrundlagen. Diese sind
in Technischen Regeln, berufsgenossenschaftli-
chen Informationen und Grundsätzen – BGI und
BGG (z.B. 504-23) – sowie anderen anerkannten
Regeln niedergelegt. Sie sind zu aktualisieren und
weiterzuentwickeln aufgrund wachsender Erfah-
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rungen und Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis. Einzu-
beziehen sind dabei die arbeitsmedizinischen und betriebsärzt-
lichen Fachgesellschaften, aber auch fachkundige Vertreter von
Arbeitsschutz, Sozialpartnern und politischenGremien.

2 Epidemiologie
!

Nach dem Ergebnis der European Community Respiratory Health
Survey (ECRHS) beträgt die Prävalenz der bronchialen Hyperre-
aktivität zwischen 7% und 28% (in Deutschland 18%). Die Präva-
lenz der chronischen Bronchitis in der erwachsenen Bevölkerung
in Deutschland wird höher (10–12%) als die des Asthma bron-
chiale geschätzt. An Asthma bronchiale leiden 5–10% unserer
Bevölkerung (ca. 4 Millionen).
Atemwegs- und Lungenerkrankungen zählen zu den häufigsten
Ursachen für Arbeitsunfähigkeit. Darunter befinden sich ca. 6%
chronische obstruktive Atemwegserkrankungen. Sie zählen mit
13,2 Milliarden Euro zu den kostenintensivsten Krankheitsgrup-
pen in Deutschland. Es entfielen hierbei 2,6 Milliarden Euro auf
das Asthma bronchiale und 5,93 Milliarden Euro auf die COPD
[2]. Bei Fortsetzung bisheriger Trends wird weltweit ein weiterer
Anstieg der obstruktiven Atemwegserkrankungen vorhergesagt.
Die Prävalenz asthmatischer Erkrankungen von exponierten Be-
schäftigten an verschiedenen Arbeitsplätzen liegt zwischen 1%
und über 50% und ist besonders hoch unter Bäckern, Malern
und Lackierern, Schweißern, Bodenverlegern, Tierärzten sowie
Beschäftigten in der Landwirtschaft, Nahrungsmittelproduktion,
Kunststoffherstellung, Tierhaltung, Platinscheidereien und im
Gesundheitswesen (bei Umgang mit Latexprodukten). Die puta-
tiv auslösenden Agenzien sind v.a. Mehl-, Getreide-, Holz- und
anderer Pflanzenstaub, Schalen-, Krebs- und Labortiere, Insek-
ten, Enzymstäube, Isocyanate, Azodicarbonamid, Antibiotika,
Lötmittel, Platinsalze, Härter und Detergenzien. In Deutschland
dominiert Mehlstaub. Insgesamt werden in Abhängigkeit von
der Noxe, der Definition der Erkrankung und Selektionseffekten
5% bis ca. 50% (Getreidestaub, Platin, Alkalase) der asthmati-
schen Symptome in bestimmten Berufsgruppen auf berufliche
Belastungen zurückgeführt.
Die chronische obstruktive Bronchitis (COPD), die meist progre-
dient verläuft, betrifft etwa 1% aller Altersgruppen mit einem
steilen Anstieg auf über 10% der über 40-Jährigen. Sie steht an
4., in einigen Jahren voraussichtlich an 3. Stelle unter den Todes-
ursachen (Nationale Versorgungsleitlinie COPD). Ihr kommt so-
mit ebenfalls eine erhebliche sozioökonomische Bedeutung zu.
Eine Fülle neuerer Literatur weist darauf hin, dass diese Volks-
krankheit in etwa 15% der Fälle auf berufliche Belastungen zu-
rückgeht. Überhäufigkeiten werden insbesondere im Baugewer-
be, im Steinkohlen-, Uran- und Erzbergbau, unter Getreidesiloar-
beitern, Landwirten, Feuerwehrleuten, chronisch gegenüber Pas-
sivrauch [3–4] oder granulären biobeständigen Stäuben (inklusi-
ve Asbest) Exponierten beobachtet [5–13]. S. auch „Längs-
schnittuntersuchungen zu den Auswirkungen inhalativer Noxen
am Arbeitsplatz“ [14–16]. Umfangreiche Untersuchungen liegen
im Steinkohlenbergbau vor. Dabei zeigt sich typischerweise, dass
nach langjähriger Untertagetätigkeit die Häufigkeit auch ohne
Vorhandensein von silikosetypischen radiologisch fassbaren Ver-
änderungen signifikant erhöht ist.
Die kohärenten epidemiologischen Studien belegen eine Dosis-
Wirkungs-Beziehung zwischen der Staubbelastung allgemein
und dem Auftreten dieser Gesundheitsstörungen. Der Ärztliche
Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten beim BMAS prüft z.Z.,

ob die Voraussetzungen für eine Berufskrankheit „Obstruktive
Staubbronchitis“ gegeben sind.
In Auswertungen, basierend auf Vorsorgeuntersuchungsdaten
der ehemaligen DDR, standen Stäube, bestehend aus Kupfer-
schiefer, Quarz, Gießereiformmassen, Futtermitteln, Schleifmit-
teln, Hölzern, Zement, Asbest, Ruß und Kalk sowie tierische Stäu-
be und irritativ-toxische Noxen (Schwefeldioxid, Chlor, Stickoxi-
de, Formaldehyd, Isocyanate und Chromverbindungen), im Vor-
dergrund.
Obstruktive Atemwegserkrankungen haben im deutschen Be-
rufskrankheitengeschehen einen hohen Stellenwert. Sie sind teils
allergischer (BK Nr. 4301), teils chemisch-irritativer oder toxi-
scher Genese (BK Nr. 4302), zu letzteren gehören auch die meis-
ten BK Nr. 1315-Fälle (Isocyanat-Erkrankungen). Hinzu kommen
obstruktive Atemwegserkrankungen durch Steinkohlengruben-
staub (BK Nr. 4111) und Quarz (BK Nrn. 4101, 4102), selten durch
Brom (BK Nr. 1103), Vanadium-Pentoxid (BK Nr. 1107), Fluor (BK
Nr. 1304), Asbest (BK Nr. 4103), Aluminium (BK Nr. 4106) und bei
Vorliegen einer exogen-allergischen Alveolitis (BK Nr. 4201) oder
einer Byssinose (BK Nr. 4202) feststellbare obstruktive Ventila-
tionsstörungen.
Von den gewerblichen Berufsgenossenschaften sind als häufigste
Ursache einer obstruktiven Atemwegskrankheit organische und
silikogene Stäube dokumentiert. Ein Großteil der in den vorge-
nannten Arbeitsbereichen ausgelösten Erkrankungsfälle fällt
nicht unter die bisherigen Berufskrankheiten.
Bisher gibt es keine eindeutigen Belege für Schwellenkonzentra-
tionen von atemwegssensibilisierenden Arbeitsstoffen, unterhalb
derer Überhäufigkeiten von entsprechenden Überempfindlich-
keitsreaktionen nicht beobachtet werden.
Eine ausführlichere Zusammenstellung des epidemiologischen
und arbeitsmedizinisch-wissenschaftlichen Kenntnisstands über
Ursachen, Prävalenz/Inzidenz und Dosis-Wirkungs-Beziehungen
arbeitsbedingter obstruktiver Atemwegserkrankungen ein-
schließlich von Statistiken der gesetzlichen Versicherungsträger
findet sich in der Sonderschrift „Prävention arbeitsbedingter ob-
struktiver Atemwegserkrankungen“ [17].

Weitere Literatur
Arbeitsunfähigkeit
[18]
Frühberentung
[19]
Krankheitskosten
[20–21]
Prävalenz der bronchialen Hyperreaktivität in der
Allgemeinbevölkerung
[22]
Prävalenz und Inzidenz des Asthma bronchiale in der
Allgemeinbevölkerung
[23–27]
Prävalenz der chronischen obstruktiven Bronchitis in der
Allgemeinbevölkerung
[7,11,28–29]
Mortalität infolge obstruktiver Lungenkrankheiten
[20,25,30]
Arbeitsbedingtes Asthma bronchiale
[6,9,31–56]
Arbeitsbedingte chronische obstruktive Bronchitis
[5–6,8–9,11–12,34,57–74]
Berufskrankheiten-Statistiken
[75–76]
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Schwellenkonzentration und Dosis-Wirkungs-Beziehungen
[45,77–80]

3 Präventionsziele
!

Arbeitsschutz kann sich problemorientiert weiterentwickeln
durch Zielvorgaben nach Konsensbildungmit Prioritätenfindung,
koordinierte Vorgehensweisen und Überprüfung der Ergebnisse.

Ziele im Handlungsrahmen von Arbeitsschutz-
bestimmungen
Grundlegend und im Ergebnis am ehesten kontrollierbar ist die
Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen. Für die Operatio-
nalisierung in einem betrieblichen Planungskontext „Arbeit und
Gesundheit“ bieten sich an:
" Durchführung von Gefährdungsbeurteilung und Risiko-

betrachtung,
" Erstellen von Gefahrstoffverzeichnis bzw. Gefahrstoffkataster,
" konsequente Beachtung der Rangfolge von Schutzmaß-

nahmen,
" fach- und sachgerechte Unterweisungen, Schulungen und

Betriebsanweisungen.

Ziele im wissenschaftlichen und im politischen, im über-
geordneten und im betrieblichen Handlungsrahmen
Nur über Einzelmaßnahmen hinausgehende Betrachtungen tra-
gen zur Entwicklung „gesunder Organisationen“ bei.
Die Arbeitsmedizin hat als präventionsorientiertes Fach eine
wichtige Funktion in der Entwicklung und Umsetzung von Maß-
nahmen mit System- und/oder Bevölkerungsbezug.
Um einen Erkenntnisgewinn für die Identifizierung von Faktoren,
die positiv oder negativ an der Entwicklung arbeitsbedingter Be-
schwerden beteiligt sind, zu sichern, ist die Förderung der be-
trieblichen Epidemiologie erforderlich. Erreicht wird dies durch
" betriebliche Gesundheitsberichterstattung und
" Langzeitbeobachtungen und Auswertung von Unter-

suchungsergebnissen von Beschäftigtenkollektiven.
Die hohe Prävalenz obstruktiver Atemwegserkrankungen in der
Allgemeinbevölkerung muss in der Definition des anzusteuern-
den Schutzniveaus berücksichtigt werden. Die Ausrichtung der
Schwelle für Schutzmaßnahmen an der Disposition der „Normal-
bevölkerung“ hat Konsequenzen für
" Risikobetrachtungen bei Grenzwertfestlegungen,
" Auswahl- und Bewertungskriterien für arbeitsmedizinische

Vorsorgeuntersuchungen,
" Chancengleichheit bei der Berufswahl.
Eine Senkung von Beschwerde- und Erkrankungshäufigkeit und
die Senkung der Kosten für krankheitsbedingte Produktionsaus-
fälle und Frühberentung wird angestrebt durch
" Einflussnahme auf Risikoverhältnisse und -verhalten.

Ziele im Handlungsrahmen der Befähigungsprävention
Die Verbesserung des persönlichen Wohlbefindens, einherge-
hendmit Leistungsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit, ist Ziel be-
trieblicher Gesundheitsförderung. Wesentliche Grundlage für
eine aktive Situationsbewältigung ist die Kompetenzvermittlung
zur Stärkung der Motivation und Entscheidungsfähigkeit in Ge-
sundheitsfragen durch
" zielgruppenspezifische Angebote
" betriebliche Gesundheitsförderung.

Auch die in der Gefahrstoffverordnung verankerte allgemeine
arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung im Rahmen von Un-
terweisungen GefStoffV, § 14(2) [81] kann dem Ziel der Befähi-
gungsprävention zugeordnet werden.

Literatur
[81]

4 Statements und allgemeine Empfehlungen
!

(In Anlehnung an „Guideline for themanagement of work-related
asthma“, ERS Task Force)

4.1 Statements
Wie werden und sollen arbeitsbedingte obstruktive Atemwegs-
erkrankungen diagnostiziert werden?
" Fragebögen zur Erfassung von pfeifenden Atemgeräuschen

und/oder Atemnot in Abhängigkeit von der arbeitsbedingten
Exposition haben eine hohe Sensitivität, aber eine relativ
niedrige Spezifität in der Diagnostik des arbeitsbedingten
Asthma bronchiale.

" Viele Beschäftigte mit arbeitsbedingtem Asthma bronchiale
haben eine gesteigerte unspezifische bronchiale Hyperreak-
tivität (Nachweis z.B. im Methacholin- oder Histamin-Provo-
kationstest). Das Fehlen einer unspezifischen bronchialen
Hyperreaktivität schließt ein arbeitsbedingtes Asthma bron-
chiale nicht aus; einige Untersuchungen belegen auch eine
normale bronchiale Reaktivität innerhalb von 24 Stunden
nach Arbeitsplatzexposition trotz gesichertem arbeitsbeding-
ten Asthma bronchiale.

" Sensitivität und Spezifität serieller Peak-Flow(FEV1)-Messun-
gen nehmen einen hohen Stellenwert in der Diagnose des
arbeitsbedingten Asthmas bronchiale ein.

" Cross-Shift (Arbeitsschicht)-Lungenfunktionsmessungen wer-
den für die Diagnose und den Ausschluss des arbeitsbedingten
Asthma bronchiale nicht empfohlen.

" Veränderungen der unspezifischen bronchialen Hyperreak-
tivität während Arbeitsphasen und unter Karenz haben nur
eine mäßiggradige diagnostische Sensitivität und Spezifität.

" Sowohl der Prick-Hauttest als auch die Bestimmung spezifi-
scher IgE-Antikörper sind in der Regel hoch sensitiv bzgl. des
Nachweises einer Soforttyp-Sensibilisierung und eines Be-
rufsasthmas, verursacht durch die meisten hochmolekularen
Agenzien; sie sind aber bezüglich des Berufsasthmas nicht
spezifisch.

" Sowohl der Haut-Pricktest als auch die spezifische IgE-Anti-
körper-Bestimmung sind sensitiv bezüglich des Nachweises
von Soforttyp-Allergien und Berufsasthma-Erkrankungen
durch Säureanhydride und einige Reaktiv-Farben; sie haben
aber eine geringe Spezifität hinsichtlich der Asthmadiagnose.

" Ein sorgfältig durchgeführter spezifischer inhalativer Provo-
kationstest entspricht am ehesten dem Goldstandard-Verfah-
ren für viele Auslöser des Berufsasthmas.

" Ein negatives Ergebnis des spezifischen inhalativen Provoka-
tionstests oder einer Exposition am Arbeitsplatz reicht nicht
aus, die Diagnose arbeitsbedingtes Asthma bei anderweitig
guter Evidenz auszuschließen.

" Eine Zunahme der Sputumeosinophilien von mehr als 3%
nach einem spezifischen Provokationstest kann die Beurtei-
lung des Testes im Sinne eines positiven Ergebnisses stützen,
wenn die FEV1-Abnahme weniger als 20% beträgt.
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" Der Nachweis oder das Fehlen von einer erhöhten Eosinophi-
len-Zahl im Sputum ist nicht geeignet zum Erkennen oder
zum Aufschluss der Diagnose arbeitsbezogenes Asthma bron-
chiale.

" Ein normaler FeNO-Wert schließt ein arbeitsbedingtes Asth-
ma nicht aus.

Individuelle und expositionsbezogene Risikofaktoren:
" Eingeschränkte Lungenfunktionsparameter, eine höhergradi-

ge unspezifische bronchiale Hyperreaktivität und eine stärke-
re asthmatische Reaktion im Provokationstest stellen Risiko-
faktoren für einen schweren Verlauf des arbeitsbedingten
Asthmas dar.

" Findet trotz Krankheitssymptomen eine längerdauernde Ex-
position gegenüber krankheitsauslösenden Noxen statt, ist
mit einem ungünstigen Verlauf der obstruktiven Atemwegser-
krankung zu rechnen.

" Es gibt keine allgemeine Assoziation zwischen Atopie und
dem Verlauf des arbeitsbedingten Asthmas.

" Es gibt keine eindeutige Assoziation zwischen dem Rauchver-
halten, dem Geschlecht, dem Alter und der im Provokations-
test nachweisbaren Reaktionsart einerseits und der Prognose
des arbeitsbedingten Asthmas andererseits.

" Es gibt Hinweise darauf, dass hochmolekulare Arbeitsstoffe
eine länger anhaltende unspezifische bronchiale Hyperreakti-
vität verursachen als niedermolekulare Arbeitsstoffe.

Präventionsmaßnahmen bei bereits bestehenden arbeitsbedingten
obstruktiven Atemwegserkrankungen:
" Die Fortsetzung der Exposition gegenüber der krankheitsaus-

lösenden Noxe ist mit einer höherenWahrscheinlichkeit einer
persistierenden Atemwegserkrankung, einer bronchialen
Hyperreaktivität und einer FEV1-Verminderung verbunden
als die Expositionskarenz.

" Die pharmakologische Behandlung mit Kortikosteroiden und
Sympathomimetika ist nicht zur Vermeidung von arbeitsbe-
dingten obstruktiven Atemwegserkrankungen unter fortge-
setzter Exposition geeignet.

" Arbeitsbedingte obstruktive Atemwegserkrankungen sindmit
einer erheblichen Langzeitmorbidität verbunden, da es in nur
weniger als einem Drittel der Erkrankungsfälle durch Exposi-
tionskarenz zu einer Rückbildung der Symptome und der un-
spezifischen Hyperreaktivität kommt.

" Die Expositionsreduktion kann zu einer Besserung der Symp-
tome und der unspezifischen bronchialen Hyperreaktivität
führen; allerdings sprechen die bisher nur wenigen vorliegen-
den Daten dafür, dass die Expositionskarenz effektiver ist.

" Atemschutz kann zu einer Besserung führen, jedoch nicht zu
einer vollständigen Beseitigung respiratorischer Beschwerden
und einer Atemwegsobstruktion.

Vorsorgeuntersuchungen:
" Beschäftigte, die gegenüber Allergenen sensibilisiert sind, ge-

genüber denen sie später am Arbeitsplatz exponiert sein wer-
den, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit arbeitsbedingte
respiratorische Symptome, eine bronchiale Hyperreaktivität
und ein Asthma bronchiale bald nach Expositionsbeginn ent-
wickeln.

" Das positive Ergebnis eines Atopiescreenings ist nicht ausrei-
chend prädiktiv, um arbeitsbedingte Sensibilisierungen, ein
Asthma bronchiale und Allergien verlässlich vorherzusagen.

" Der positive prädiktive Wert einer vorbestehenden bronchia-
len Hyperreaktivität ist nicht ausreichend untersucht, um
eine entsprechende Testung als ein prädiktives Instrument
des Berufsasthmas einzusetzen.

" Die bisher bekannten genetischen Marker sind nicht ausrei-
chend eng mit arbeitsbedingtem Asthma, Krankheitssympto-
men oder anderen Anzeichen einer arbeitsbedingten Atem-
wegserkrankung assoziiert, um sie für die Begründung vor-
sorglicher Maßnahmen nutzbar zu machen.

" Ein standardisierter und mit positivem Ergebnis evaluierter
Fragebogen ist im Rahmen eines diagnostischen Konzeptes
ein sensitives Instrument zur Identifizierung von Personen
mit erhöhtem Risiko hinsichtlich einer beruflichen Sensibili-
sierung oder arbeitsbedingter Asthmasymptome.

" Eine Kombination verschiedener Untersuchungsverfahren
kann den prädiktiven Wert von Vorsorgeuntersuchungen er-
höhen.

" Die frühe Erfassung arbeitsbedingter respiratorischer Sympto-
me, Sensibilisierungen und eines arbeitsbedingten Asthmas
ist durch Vorsorgeuntersuchungen möglich, die neben der
eingehenden Anamneseerhebung mindestens eines der fol-
genden Untersuchungsverfahren enthalten: Allergietestung,
Hyperreaktivitätstestung, spezifische bronchiale Provokation,
weitergehende Diagnostik in einem Facharztzentrum.

" Der Haut-Pricktest mit standardisierten qualitativ guten Ex-
trakten ist ein geeignetes Verfahren zur Identifizierung beruf-
licher Sensibilisierungen, die einen Risikofaktor für Beschäf-
tigte, die gegenüber Labortieren, Latex, Enzymen oder Mehl
exponiert sind, darstellen.

" Die Evaluation von Vorsorgeprogrammen mit Arbeitgeber-
Feedback und Expositionskontrollmaßnahmen zeigt eine Ab-
nahme des arbeitsbedingten Asthmas nach Einführung der
medizinischen Vorsorgeuntersuchungen.

" Es gibt Hinweise darauf, dass Vorsorgeuntersuchungen Ar-
beitsunfähigkeit und sozioökonomische Kosten verringern.

" Vorsorgeuntersuchungsprogramme sollten angepasst an die
tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung konzipiert wer-
den.

Allgemeine Maßnahmen der Primärprävention:
" Dosis-Wirkungs-Beziehungen sind für die Expositionsbedin-

gungen von mehreren Berufsgruppen (z.B. Bäcker, Müller,
Beschäftigte mit Kontakt zu Labortieren, Latex, Isocyanaten,
Säureanhydriden, Enzymen oder Platinsalzen) belegt.

" Die vollständige Expositionskarenz ist das erfolgverspre-
chendste Vorgehen, um arbeitsbedingte Allergien und ob-
struktive Atemwegserkrankungen wesentlich zu reduzieren.
Aus den Dosis-Wirkungs-Beziehungen kann abgeleitet wer-
den, dass die Expositionsreduktion auch zu einer Reduktion
dieser Erkrankungen führt. Diesbezüglich gibt es bisher aber
nur wenige Langzeitstudien und sozioökonomische Auswer-
tungen.

" Ein Beispiel der erfolgreichen Primärprävention ist der Ersatz
von gepuderten allergenreichen Naturgummilatex-Hand-
schuhen im Gesundheitsbereich, der zu einer drastischen
Reduktion entsprechender Sensibilisierungen, Asthma- und
Hauterkrankungen führte.

" Hautkontakt mit Allergenen ist an vielen Arbeitsplätzen anzu-
treffen. Es gibt Hinweise, dass auf Hautkontakt mit Isocyana-
ten nicht nur Sensibilisierungen, sondern auch Asthmaer-
krankungen zurückzuführen sind.
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" Atemschutzgeräte eignen sich aber nur als Zwischenlösung,
bis ausreichende technische und organisatorische Maßnah-
men zur Verfügung stehen.

4.2 Empfehlungen
Wie werden und sollen arbeitsbedingte obstruktive Atemwegs-
erkrankungen diagnostiziert werden?
" Bei Auftreten eines Asthma bronchiale, einer Rhinitis oder

einer COPD im Erwachsenenalter und bei Verschlimmerung
vorbestehender derartiger Erkrankungen soll grundsätzlich
eine arbeitsbedingte Ursache in Erwägung gezogen werden.
Die Betroffenen sollen eingehend anamnestiziert werden (Tä-
tigkeit? Exposition? Beschwerdeabnahme an arbeitsfreien
Tagen?).

" Die Diagnose arbeitsbedingter obstruktiver Atemwegserkran-
kungen soll auf objektiven Lungenfunktionsbefunden und im
Falle eines allergischen Pathomechanismus auf allergologi-
schen Testbefunden beruhen.

" Wenn nach üblichen klinischen Untersuchungen die Diagnose
noch unsicher ist, ist eine eingehende Diagnostik durch einen
Facharzt erforderlich; diese beinhaltet eine Spirometrie, eine
gezielte allergologische Untersuchung, ein Lungenfunktions-
monitoring und die Erfassung der bronchialen Hyperreakti-
vität.

" Es wird empfohlen, spezifische bronchiale Provokationsteste
durchzuführen, wenn keine eindeutige Diagnose vorliegt, ein
bisher nicht als Asthmaauslöser bekannter Arbeitsstoff als
ursächlich vermutet wird oder dies für die Behandlung des er-
krankten Arbeitnehmers notwendig ist. Der Provokationstest
soll in einem Zentrummit diesbezüglicher eingehender Erfah-
rung durchgeführt werden.

" Eine überwachte Exposition am Arbeitsplatz wird empfohlen,
wenn ein spezifischer bronchialer Provokationstest (ein-
schließlich des arbeitsplatzbezogenen Inhalationstests) kein
eindeutiges Ergebnis liefert oder nicht möglich ist.

" Im Falle eines nicht-allergischen (irritativen) Asthmas oder
einer COPD ist ärztlicherseits eine überhöhte Exposition
gegenüber Irritanzien am Arbeitsplatz als pathogenetischer
Faktor in Betracht zu ziehen.

" In allen neuen COPD-Fällen sollen mögliche arbeitsbedingte
Ursachen überprüft werden, wobei insbesondere die zeitliche
Koinzidenz einer länger dauernden Exposition gegenüber
Atemwegsirritanzien mit dem Krankheitsverlauf zu berück-
sichtigen ist.

Individuelle und expositionsbezogene Risikofaktoren:
" Ärztlicherseits ist eine frühzeitige Erkennung und Diagnostik

von arbeitsbedingten obstruktiven Atemwegserkrankungen
anzustreben, da eine kürzere symptomatische Phase mit
einem günstigeren Verlauf assoziiert ist.

" Rauchgewohnheiten und Atopiestatus sollten nicht in Bezug
auf die Prognoseabschätzung im Rahmen der Entwicklung
von Gesundheitsschutzregularien herangezogen werden.

Nutzen verschiedener Management-Optionen bei bereits
manifester arbeitsbedingter obstruktiver Atemwegserkrankung:
" Patienten, Ärzte und Arbeitgeber sind darüber zu informieren,

dass eine persistierende Exposition gegenüber krankheits-
ursächlichen Agenzien mit Wahrscheinlichkeit eine Ver-
schlimmerung der Atemwegserkrankung zur Folge hat.

" Patienten und ihre behandelnden Ärzte sollen berücksichti-
gen, dass die vollständige Expositionskarenz mit einer höhe-

ren Wahrscheinlichkeit einer Besserung – aber nicht unbe-
dingt einer Heilung – verbunden ist.

" Eine Reduktion der Exposition gegenüber dem ursächlichen
Agens kann aufgrund sozioökonomischer Aspekte in Einzel-
fällen als eine Alternative zur Expositionskarenz in Frage kom-
men. Allerdings ist die diesbezügliche Evidenz unzureichend,
um dieses Vorgehen allgemein zu empfehlen. In jedem Fall er-
fordert ein solches Vorgehen ein eingehendes arbeitsmedizi-
nisches Monitoring, um frühzeitig eine Verschlimmerung ei-
ner arbeitsbedingten obstruktiven Atemwegserkrankung zu
erfassen.

" Die Verwendung von Atemschutzmasken ist keine ausrei-
chende Präventionsmaßnahme, insbesondere nicht hinsicht-
lich einer längerfristigen Konzeption und in Bezug auf Patien-
ten mit einer schweren obstruktiven Atemwegserkrankung.

" Eine medikamentöse Behandlung stellt keine Alternative zu
expositionsmindernden Interventionen am Arbeitsplatz dar.

" Die pharmakologische Behandlung der arbeitsbedingten ob-
struktiven Atemwegserkrankungen entspricht den allgemei-
nen Therapieempfehlungen des Asthma bronchiale und der
COPD.

Welchen Nutzen bringen medizinisches Screening und arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersuchungen?
" Die Anamnese (Fragebogen)-basierte Identifizierung von Risi-

kokonstellationen bzgl. des arbeitsbedingten Asthma und der
arbeitsbedingten COPD nimmt eine zentrale Position in den
Vorsorgeuntersuchungen ein.

" Eine Prick-Testung oder spezifische IgE-Bestimmung mit ubi-
quitären und beruflich relevanten Allergenen sollte in die Vor-
sorgeuntersuchung zur Identifizierung von Personen inte-
griert werden, die eine vorhersehbare regelmäßige Exposition
gegenüber hochmolekularen Agenzien wie Labortierallerge-
nen, Bäckereistaub, Enzyme oder Latex haben. Das Ziel ist da-
bei, die Beurteilungsgrundlage für eine Beratung der Betroffe-
nen im Hinblick auf ein erhöhtes Risiko, an einem arbeitsbe-
dingten Asthma bronchiale zu erkranken, zu verbessern.

" Bei Identifizierung von arbeitsbezogenen Krankheitssympto-
men oder Sensibilisierungen sind eingehende Untersuchun-
gen zur Bestätigung oder zum Ausschluss einer arbeitsbeding-
ten Krankheit erforderlich.

" Die im Allgemeinen kurze Latenzzeit bis zur Entwicklung
eines Berufsasthmas unterstreicht die Notwendigkeit einer
regelmäßigen Vorsorgeuntersuchung unter gefährdeten Per-
sonen, insbesondere in den ersten Tätigkeitsjahren. Deshalb
sollten Vorsorgeuntersuchungsprogramme bereits während
der Lehrzeit stattfinden.

" Ein umfassendes Vorsorgeprogramm sollte die Expositions-
erfassung und Interventionen sowohl bzgl. der Expositions-
reduktion (Verhältnisprävention) als auch der Beschäftigten
(Verhaltensprävention) beinhalten.

" Mittels Risikostratifizierungs-Modellen können gefährdete
exponierte Beschäftigte für spezielle medizinische Vorsorge-
untersuchungen identifiziert werden.

Welche Bedeutung hat die Expositionsminderung am Arbeits-
platz im Rahmen der Primärprävention der arbeitsbedingten
obstruktiven Atemwegserkrankungen?
" Expositionskarenz ist das erfolgversprechendste Vorgehen,

um die Häufigkeit der arbeitsbedingten obstruktiven Atem-
wegserkrankungen zu reduzieren.
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" Wenn eine Expositionskarenz nicht möglich ist, stellt die
Reduktion der Belastung die zweitbeste Option der Primär-
prävention von arbeitsbedingten obstruktiven Atemwegs-
erkrankungen dar. Dieses lässt sich für eine Reihe von Asth-
maauslösern aus Dosis-Wirkungs-Beziehungen ableiten.

" Es gibt keine ausreichende Evidenz dafür, dass Atemschutzge-
räte arbeitsbedingte obstruktive Atemwegserkrankung ver-
hindern. Deshalb sind in der Hierarchie der Präventions- und
Schutzmaßnahmen technische und organisatorische Maß-
nahmen, die eine Expositionsreduktion bzw. Expositions-
karenz bewirken, vorrangig.

5 Handlungsanleitung
!

Für die Prävention berufsbedingter Atemwegserkrankungen ist
von Vorteil, dass am Arbeitsplatz meistens qualitativ und quanti-
tativ charakterisierbare Expositionsbedingungen vorliegen, die
erkennen lassen, ob Handlungsbedarf besteht. Das Vorschriften-
werk kann mit seinen Anforderungen an eine zumeist hierar-
chische Abfolge von Schutzmaßnahmen als Steuerungsinstru-
ment eingesetzt werden.
Die Basis für innerbetriebliche Handlungsoptionen – hier in Hin-
blick auf ein „Gesundheitsprogramm für die Prävention berufs-
bedingter obstruktiver Atemwegserkrankungen“ – liegt in der
Gefährdungsbeurteilung als
" Instrument für

– die systematische Erfassung von Gefährdungen und
– die strukturellen und organisatorischen Gegebenheiten des

betrieblichen Arbeitsschutzes

" Grundlage für Erarbeitung und Verbesserungen von Präven-
tionskonzepten zur Optimierung von Arbeits- und Gesund-
heitsschutz im Rahmen eines betrieblichen Gesundheits-
schutzmanagements

" Bestandteil des Paradigmenwechsels vomMinimierungs- zum
Optimierungsdenken.

Grundlagen zum Vorgehen bei der Gefährdungsbeurteilung für
Gefahrstoffe finden sich in dem Stufenkonzept der Gefahrstoff-
verordnung sowie in der TRGS 400 Gefährdungsbeurteilung bei
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen.
Eine Übersicht über die wichtigsten Schritte gibt●" Abb. 1: Ge-
fährdungsbeurteilung.
Für die Thematisierung der „Atemwegsgefährdung“ innerhalb
der Gefährdungsbeurteilung werden für die Phasen Ermittlung,
Bewertung, Maßnahmen Beispiele vorgestellt, die zwar an Ar-
beitschutzbestimmungen orientiert sind, die aber jeweils einen
Argumentationsspielraum eröffnen und zur situationsspezifi-
schen Ausgestaltung anregen sollen. Dies entspricht im Ansatz
der Schwerpunktverlagerung auf mehr betriebliche Eigenverant-
wortung und dem sich ändernden Selbstverständnis der über-
betrieblichen Akteure.
Im Ergebnis soll auf eine betriebliche Gesundheitspolitik mit par-
tizipativ kooperativ ausgerichteter Aufgabenbewältigung hinge-
wirkt werden.

Ermittlung
" Systematische Prüfung und Benennung betrieblicher Verant-

wortungsbereiche im Hinblick auf das Vorhandensein inhala-
tiver Noxen

" Nutzung (falls noch nicht geschehen, Erstellung) des Gefahr-
stoffkatasters/-verzeichnisses

Ermittlung
▪  Prüfung und Ernennung betrieblicher Verantwor-
 tungsbereiche 
▪  Nutzung des Gefahrstoffverzeichnisses
▪  Kategorisierung der Stressoren/Noxen

Bewertung
▪  Eingrenzung der Bereiche mit erhöhter Gefährdung 
▪  Einschätzung und Bewertung des gesundheitlichen
 Risikos
▪  Charakteristik des Arbeitsstoffs
▪  Luftgrenzwerte
▪  Verfahrens- und tätigkeitsabhängige Faktoren
▪  Stand der Technik

Maßnahmen
▪  Kriterien für Prioritätensetzung 
▪  Maßnahmenkatalog
▪  Verknüpfung der Maßnahmen mit Zielen/Zielfeldern

Durchführung und Überprüfung
▪  Durchführung der Maßnahmen 
▪  Überprüfung der Zielerreichung
▪  Erfolgs- und/oder Misserfolgsmanagement, um aus einer statistischen Bestandsaufnahme
 einen dynamischen Ablauf zu entwickeln, Erfahrungen der einzelnen Beteiligten in den 
 Kommunikationsablauf zwischen den Arbeitsschutzverantwortlichen zurückzugeben und 
 nächste Schritte zu planen

Voraussetzungen
▪  Beschreibung der Betriebs-
 struktur 
▪  Sammeln der Unterlagen
▪  Interdisziplinäre Zusammen-
 arbeit mit Entwicklung
 funktionierender Kommunika-
 tionsstrukturen unter
 Beteiligung von Mitarbeitern,
 Vorgesetzten, Fachkraft für
 Arbeitssicherheit und
 Betriebsarzt zur Problem-
 ermittlung mit Dokumenta-
 tion, Festlegung von Verant-
 wortlichen, Terminsetzung
 und Erfolgskontrolle

Dokumentation
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung mit Maßnahmen und Zielsetzung

Einspielen der Ergebnisse in die Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung 
Entwicklung eines kontinuierlichen Prozesses

Abb. 1 Gefährdungsbeurteilung als kontinuierli-
cher Prozess.
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" Kategorisierung der inhalativen Noxen bzw. der Einwirkungs-
bedingungen anhand
– qualitativer Kriterien (Charakterisierung des Aerosols als

Staub, Rauch oder Nebel, Kennzeichnung, sonstige Erkennt-
nisse)

– quantitativer Kriterien (Luftkonzentration), Vorkommen im
Arbeitsablauf (z.B. beim Abfüllen, Verpacken, Aufsprühen)
bzw. der Entstehungsursachen im Arbeitsprozess (z.B.
Schweißen, Brennen). Auch die Art und räumliche Anord-
nung der Absaugvorrichtungen sollten berücksichtigt wer-
den

– Umgebungsbedingungen (z.B. Raumtemperatur), Arbeits-
schwere und Arbeitszeitrhythmus (z.B. Nacht- und Schicht-
arbeit) wegen des möglichen direkten oder indirekten Ein-
flusses auf die Entwicklung von Atemwegsbeschwerden.

Bewertung
Die Bewertung der Gefährdungsermittlung der inhalativen No-
xen hat zum Ziel, einzuschätzen, ob und welche Risiken von Ge-
fährdungen ausgehen, ob weitere Maßnahmen zur Verminde-
rung eines Risikos erforderlich sind und mit welchem Restrisiko
zu rechnen ist.
Grundlagen sind
" Eingrenzung der Arbeitsbereiche oder Tätigkeiten mit erhöh-

ter Gefährdung
" Einschätzung des gesundheitlichen Risikos beim Umgang mit

inhalativen Noxen in Abhängigkeit, z.B.
– von Art, Häufigkeit, Dauer und Intensität (Höhe) der Expo-

sition,
– Zuverlässigkeit der Schutzmaßnahmen,
– Erfahrung und Fähigkeiten der Beschäftigten
– Spektrum dispositioneller Faktoren, letztere sollten sowohl

im Rahmen der Arbeitsmedizinischen Vorsorge als auch im
Hinblick auf die Arbeitsplatzgestaltung berücksichtigt wer-
den.

Bezugsgrößen für die Risikobewertung sind
" Charakteristik des Arbeitsstoffs

– Gefahrstoffe nach § 2 Abs. 1 GefstoffV;
Vorhandene oder nicht vorhandene Kennzeichnungspflicht
mit den in Bezug auf den Endpunkt der Gefährdung rele-
vanten Gefahrenhinweisen R 37 Reizt die Atmungsorgane
(bzw. nach CLP-GHS-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 –

H335 Kann die Atemwege reizen), R 42 Sensibilisierung durch
Einatmen möglich (bzw. H334 Kann bei Einatmen Allergie,
asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursa-
chen) oder R 42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und
Hautkontakt möglich (bzw. H334 Kann bei Einatmen Aller-
gie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursa-
chen, H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen).
Bei irritativen und toxischenWirkungen: StoffemitWirkun-
gen an den oberen Atemwegen werden mit R 37 Reizt die
Atmungsorgane (bzw. H335 Kann die Atemwege reizen) ge-
kennzeichnet. Diese können vor allem in hohen Konzentra-
tionen auch an den unteren Atemwegen (Bronchien) wir-
ken. Die Kennzeichnung schließt aber nicht die Stoffe ein,
die infolge geringer Wasserlöslichkeit kaum Reizwirkungen
an den oberen Atemwegen haben, aber an den Bronchien
und im Lungenparenchym schwere Effekte (toxisches Lun-
genödem) verursachen. Diese Stoffe sind gegebenenfalls
mit R 20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen (bzw. H332
Gesundheitsschädlich bei Einatmen), R 23 Giftig beim Ein-
atmen (bzw. H331 Giftig bei Einatmen), R 26 Sehr giftig beim

Einatmen (bzw. H330 Lebensgefahr bei Einatmen) oder R 48
Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition
(bzw. H372 Schädigt das Organ/die Organe bei längerer oder
wiederholter Exposition) oder R 34 verursacht Verätzungen
(bzw. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und
schwere Augenschäden (z.B. Phosgen) gekennzeichnet.
WeiterführendeHinweise auf sensibilisierende Stoffe: Tech-
nische Regel für Gefahrstoffe TRGS 907 Verzeichnis sensibili-
sierender Stoffe.

– Gefährdungen durch Arbeitsstoffe, die keine „Gefahrstoffe“
nach § 2 (1) der GefstoffV [81] sind, aber Arbeitsstoffe mit
Wirkung auf die Atemwege darstellen.
Ein Verweis auf diese Stoffe ist z.B. in der TRGS 400 Gefähr-
dungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen unter
der Nummer 4.2 Abs. 4 enthalten: Kosmetische Mittel, Le-
bensmittel und -zusatzstoffe, Futtermittel und -zusatzstoffe,
Arzneimittel, Medizinprodukte, Tabakerzeugnisse, Abfälle
zur Beseitigung und Altöle sowie Abwässer, Bestandteile
von Pflanzen und Tieren sind in der Regel nicht als Gefähr-
liche Stoffe oder Zubereitungen gekennzeichnet, sind aber
Gefahrstoffe, wenn sie gefährliche Eigenschaften aufweisen,
z.B. wenn sie sensibilisierend sind entsprechend der TRGS
907.
Die „Sa“-Charakterisierung Gefahr der Sensibilisierung der
Atemwege der MAK-Kommission zeigt sensibilisierende Ei-
genschaften für einige Stoffe an, die nicht mit R 42 gekenn-
zeichnet sind.

– Mindeststandards von Schutzmaßnahmen beispielhaft für
Tätigkeitenmit Gefährdung für die Atemwege in der Techni-
schen Regel für Gefahrstoffe TRGS 500 Schutzmaßnahmen.

" TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte
" Verfahrens- und tätigkeitsabhängige Faktoren

– Pragmatisch zu verstehende Fundstelle für verfahrenspezi-
fische Kriterien für die Bewertung von Gefährdungen:
Berufsgenossenschaftliche Informationen BGI. 504.23, BGI.
504.39 Auswahlkriterien für die spezielle arbeitsmedizinische
Vorsorge nach den Grundsätzen für arbeitsmedizinische Vor-
sorgeuntersuchungenmit qualitativen und z.T. auch quanti-
tativen Beschreibungen vonTätigkeiten, bei denenmit einer
Gefährdung bzw. mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
nicht mit einer Gefährdung zu rechnen ist.
Mit der Beschreibung nicht gefährdender Tätigkeiten er-
geben sich gleichzeitig richtungsweisende Aspekte für die
Entwicklung von Schutzzielen.

" Stand der Technik
– Vergleich des Ist-Zustandes mit bekannten und bewährten

sicheren Lösungen, die dem Stand der Technik, Arbeits-
medizin, Hygiene und arbeitswissenschaftlichen Erkennt-
nissen entsprechen.

– Vergleich mit Best-practice-Beispielen.

Maßnahmen
Abhängig von Beurteilung und Bewertung sindMaßnahmen fest-
zulegen.
" Kriterien für die Prioritätensetzung bei der Ableitung von

Maßnahmen
– Häufung und/oder Zusammentreffen von Gefährdungen

und Risiken
– die Größe betroffener Personengruppen
– das Vorhandensein von betroffenen Kooperationspartnern
– die Zeitplanung für kurz-, mittel- oder langfristig zu bewäl-

tigende Probleme
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– Berührungspunkte zwischen Arbeits- und Gesundheits-
schutz, Bauplanung, produktions- und produktbezogenem
Umweltschutz und Produktschutz.

" Maßnahmenkatalog für ein Gesundheitsschutzmanagement
beim Umgang mit inhalativen Noxen
– Festlegung von Verantwortlichen für Maßnahmen.
– Überwachung von Gefahrstoffen, Pflege eines Gefahrstoff-

verzeichnisses.
– System für die Einhaltung der Rangfolge von Schutzmaß-

nahmen und Auswahl von Produkten (Ersatzstoffprüfung,
Überprüfung der Verwendungsform von Gefahrstoffen und
Arbeitsstoffen) unterstützt z.B. durch Einigung über Be-
schaffungskriterien und/oder Anschluss an ein Prüfsystem
unter Beachtung der GefStoffV und konkretisierender tech-
nischer Regeln, wie z.B. der TRGS 430 Isocyanate – Exposi-
tion und Überwachung, TRBA/TRGS 406 Sensibilisierende
Stoffe und TRGS 907 Verzeichnis sensibilisierender Stoffe, ge-
zieltes Einholen von Herstellerangaben und/oder Anwen-
dung von GISCODE und/oder Reduktion der Zahl der ein-
gesetzten Produkte.
Hinweise zur Zumutbarkeit der Durchführung von Maß-
nahmen: Technische Regel für Gefahrstoffe TRGS 600
Substitution.

– Sicherstellung der Mindeststandards für Schutzmaßnah-
men beimUmgangmit Arbeitsstoffen, die aufgrund der Ver-
arbeitungs- oder Verwendungsform als gefährdend für die
Atemwege anzusehen sind, auch wenn sie nicht als Gefahr-
stoffe bewertet sind: beispielhaft in der TRGS 500 Schutz-
maßnahmen.

– Beachtung der über Mindeststandards hinausgehenden
spezifischen Schutzvorschriften für Gefahrstoffe anhand
Kennzeichnung, Einstufung und Risikobewertung.

– Beachtung branchenspezifischer Regeln (Bäcker, Mühlen,
Latex, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Friseure) für
Konkretisierung von Schutzzielen und für den „Stand der
Technik“.

– System für Aufbewahrung, Lager, Abfallentsorgung.
– System für organisatorische Maßnahmen.

Sicherstellung qualifizierter Auswahl geeigneter Schutzaus-
rüstung.
Räumliche und zeitliche Trennung von atemwegsgefähr-
denden Tätigkeiten.
Festlegung von Bereichen, in denen – nach Ausschöpfung
aller anderen Maßnahmen – persönliche Schutzausrüstung
getragen werden muss.
Verbesserung der Arbeitshygiene durch Vermeidung des
unkontrollierten Umgangs und der Verschleppung von Ge-
fahrstoffen und sonstigen Arbeitsstoffen (auch: Reinigung
der Arbeitskleidung).

– Tätigkeitsbericht der Fachkraft für Arbeitssicherheit nach
der DGUV Vorschrift Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit: Stand der Umsetzung technischer und or-
ganisatorischer Maßnahmen unter spezieller Berücksichti-
gung inhalativer Noxen.

– Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen:
Festlegung der Bereiche (Tätigkeiten, Personen) für die
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen regelmäßig
angeboten bzw. veranlasst werden müssen [82]. Festlegung
der hierzu einsetzbaren Instrumente und/ oder des Ablauf-
schemas von Untersuchungen.
Bewertung von Lungenfunktionsprüfungen, möglichst un-
ter Berücksichtigung der Individualnorm, gegebenenfalls

auchmit zeitlichem Bezug zur arbeitsbedingten inhalativen
Belastung, s. auch Technische Regel für Gefahrstoffe TRGS
901 Begründungen und Erläuterungen zu Grenzwerten in
der Luft am Arbeitsplatz.
Ergebnispräsentation: Innerbetriebliche Thematisierung
mit Darstellung quantitativer und qualitativer Angaben zu
den Bescheinigungen, Erhebung und Auswertung von Un-
tersuchungsergebnissen als Bestandteil des Gesundheits-
berichts nach der DGUV Vorschrift 2 Betriebsärzte und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit und/oder Arbeitsschutzaus-
schusssitzungen.
Einstellungsuntersuchungen: Keine betriebsärztliche Auf-
gabe im Sinne des Arbeitssicherheitsgesetzes, aber wichti-
ger Bestandteil der Tätigkeit von Ärzten im Betrieb mit Ein-
fluss auf Belegschaftsstrukturen. Innerbetriebliche Thema-
tisierung der Praxis der Einstellungsuntersuchungen bzw.
der medizinischen Kriterien, aufgrund derer positive oder
negative Leistungsbilder erstellt werden.

– Informationssystem
Erstellen von Betriebsanweisungen,Wahrnehmung von Un-
terweisungs-, Unterrichtungs- und Beteiligungspflichten:
Betriebsanweisungen mit Benennung der akuten und chro-
nischen Gesundheitsgefahren, mit Hinweisen auf Früh-
symptome obstruktiver Atemwegserkrankungen, damit im
Falle gesundheitlicher Beeinträchtigung zu einem Zeit-
punkt, wo Schäden noch reversibel sind, eingegriffen wer-
den kann,
Überprüfung und Festlegung von Tätigkeiten und Unter-
weisungsinhalten für die allgemeine arbeitsmedizinisch-to-
xikologische Beratung in Hinblick auf Gefährdung und er-
forderliche Schutzmaßnahmen,
Darstellung der Grundlage (Vorschriften, Betriebsverein-
barungen), auf der arbeitsmedizinische Beratungen und
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen angeboten
bzw. verpflichtend durchgeführt werden müssen, fortlau-
fende Qualifizierung der Verantwortlichen, damit sie den
umfassenden Aufgaben im Arbeitsschutz gerecht werden
können.

– Gesundheitsförderung
Beratung zu gesundheitsgerechter Lebensführung (z.B. Rau-
cherentwöhnungskurse) und zur Arbeitseinsatzlenkung.
Konzeptüberprüfung der Angebote von Gesundheitsförder-
projekten in Hinblick auf die Anwendung in dem Schwer-
punkt Prävention obstruktiver Atemwegserkrankungen.
Berücksichtigung der Überschneidung beruflicher und au-
ßerberuflicher (allgemeiner Umweltfaktoren, Luftverunrei-
nigung, persönliches Freizeitverhalten) als Einflussfaktoren
in der Verursachung obstruktiver Lungenkrankheiten.

" Verknüpfung von Maßnahmen mit Zielfeldern
– unterstützt programmatischen Charakter der Gefährdungs-

beurteilung aus „Experimentierstadium“ von Arbeits-
schutzmaßnahmen hin zu „Arbeitschutzstrategien“

– dient der Verbesserung der Qualität der Bereitstellung von
Informationen und

– ermöglicht Prüfung der Eignung gesundheitsförderlicher
Angebote.

Literatur
[83–91]
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6 Materialien und Praxishilfen
!

6.1 Anleitung zum Auffinden von einschlägigen
Gesetzen, Verordnungen und Regeln
Mit der Aufgabe nach dem Arbeitssicherheitsgesetz, „den Arbeit-
geber beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen
Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen“, ist der Be-
triebsarzt ebenso wie der Unternehmer ein wichtiger Protagonist
der gesundheitsgerechten Gestaltung der Arbeit.

Gefährdungsbeurteilung
Das Arbeitsschutzgesetz schreibt mit der Gefährdungsbeurtei-
lung die systematische und umfassende Ermittlung von Gefähr-
dungen, die Ableitung erforderlicher Maßnahmen und einen
kontinuierlichen Verbesserungsprozess vor. Dafür können in den
verschiedenen Schritten anerkannte Regeln arbeitsmedizinischer
Erkenntnisse genutzt werden. Für die Vorgehensweise bei Ge-
fährdungen durch atemwegsschädigende Stoffe kann die TRGS
400 Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
herangezogenwerden. Bezüglich atemwegsschädigenden Stoffen
oder Zubereitungen kann zurzeit noch die Gefahrstoffverord-
nung mit Bezügen auf die Richtlinien 67/548/EWG [92] und
1999/45 EG beibehalten werden.
Nach der Liste der gefährlichen Stoffe nach § 4a der früheren Ge-
fahrstoffverordnung waren ca. 40 Stoffe mit R 42 Sensibilisierung
durch Einatmen möglich undmehr als 200 Stoffe mit R 37 reizt die
Atmungsorgane zu kennzeichnen.
Für Zubereitungenmit sensibilisierenden Stoffen gilt bis 2015 die
Zubereitungsrichtlinie der EU. Hier ist in Anhang V B 9 festgelegt,
dass Verpackungen von Zubereitungen, die mindestens einen
sensibilisierenden Stoff in einer Konzentration von mindestens
0,1% enthalten, mit demNamen des Stoffes und „kann allergische
Reaktionen hervorrufen“, zu beschriften sind. Auch nach der CLP-
GHS-Verordnung, die spätestens ab 2015 anzuwenden ist, sind
nach Anhang II Abschnitt 2.8 Zubereitungen, die einen atem-
wegssensibilisierenden Stoff ab einer Konzentration von 0,1%
oder ab einer stoffspezifischen Konzentrationsgrenze enthalten,
den Hinweis auf dem Etikett tragen: EUH208 – „Enthält ‚Name
des sensibilisierenden Stoffes‘. Kann allergische Reaktionen her-
vorrufen“.
Weitere zur Zeit noch nicht kennzeichnungspflichtige sensibili-
sierende Stoffe finden sich in der TRGS 907 Verzeichnis sensibili-
sierender Stoffe und den zugehörigen Begründungen. Zahlreiche
Stoffe und Zubereitungen, die Reizerscheinungen an den unteren
Atemwegen hervorrufen können, sind nicht kennzeichnungs-
pflichtig und im bestehenden Regelwerk auch noch nicht erfasst.
Die TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte gibt Anhaltspunkte für die
Beurteilung einer Exposition gegenüber Stäuben (Kapitel 2 An-
wendung von Arbeitsplatzgrenzwerten und Erläuterungen).
Hinweise für die aus der Gefährdungsanalyse bei Umgang mit
atemwegsgefährdenden Stoffen abzuleitenden Maßnahmen gibt
die TRBA/TRGS 406 Sensibilisierende Stoffe für die Atemwege, die
TRGS 430 Isocyanate – Exposition und Überwachung, die TRGS
530 Friseurhandwerk, Berufsgenossenschaftliche Regeln, wie z.B.
die BGR 209 Umgang mit Reinigungs- und Pflegemitteln, und
schließlich die TRGS 500 Schutzmaßnahmen.

Vorsorgeuntersuchungen
Falls durch technische und organisatorische Maßnahmen eine
Gefährdung der Atemwege durch sensibilisierende und/oder
chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe nicht vermieden
werden kann, sind den Beschäftigten regelmäßige arbeitsmedizi-

nische Vorsorgeuntersuchungen auf ihrenWunsch hin zu ermög-
lichen. In der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung werden
darüber hinaus die Anlässe für Angebots- und Pflichtuntersu-
chungen festgelegt.
Die Handlungsanleitungen BGI/GUV-I 504-X für G 1.4 Staubbe-
lastung, G 15 Chrom VI-Verbindungen, G 23 Obstruktive Atem-
wegserkrankungen, hier: „Atemwegssensibilisierende Stoffe und
Stoffgruppen“, G 27 Isocyanate, G 34 Fluor und seine anorgani-
schen Verbindungen, G 39 Schweißrauche geben zusätzliche Hin-
weise zu stoffspezifischen Kriterien für die Risikobewertung
und die Auswahl der zu Untersuchenden.
Für die Durchführung und ärztliche Beurteilung sind als aner-
kannte Regeln der Arbeitsmedizin die DGUV-Grundsätze für ar-
beitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen heranzuziehen.

Arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung
Bestandteil der Unterweisungen der Gefahrstoffverordnung §14
ist eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung.
Sinn dieser Forderung in der Gefahrstoffverordnung ist eine För-
derung der Kompetenzen der Beschäftigten im Hinblick auf den
Umgang mit ihrer Gesundheit. Dabei sind die Beschäftigten auch
über die Angebotsuntersuchungen nach der Verordnung zur Ar-
beitsmedizinischen Vorsorge (sowie den Unterschied zu Pflicht-
untersuchungen) zu informieren. Eine Konkretisierung dieser
Vorgabe mit Hinweisen für die inhaltlichen Anforderungen fin-
det sich in der TRGS 555 Betriebsanweisung und Information der
Beschäftigten. Aus praktischen Gründen kann die allgemeine ar-
beitsmedizinisch-toxikologische Beratung nicht flächendeckend
für alle Beschäftigten durch den Betriebsarzt vorgenommenwer-
den. Dem Betriebsarzt kommt aber eine steuernde Funktion in
der Begleitung der betrieblichen Akteure zu, die normalerweise
mit der Unterweisung betraut sind. Ausgehend von der Analyse
und Beurteilung der Rahmenbedingungen für die allgemeine ar-
beitsmedizinische Beratung wurden i.R. der Initiative Neue Qua-
lität der Arbeit (INQA) zwei Handlungskonzepte entwickelt: ei-
nerseits für Betriebsärzte in der Rolle der Multiplikatoren und
andererseits für Arbeitgeber und diejenigen, die Unterweisungen
durchführen mit einem Modell für eine integrierte arbeitsmedi-
zinische Beratung. Dieses Material steht auf der INQA-Homepage
(www.inqa.de) unter dem Titel „Gesunde Lunge“ zur Verfügung.

Literatur
[83,92–96]

6.2 Verfügbares Wissen
Atemwegssensibilisierende Stoffe: Es liegen inzwischen klinische
Erfahrungen und Daten über mehr als 300 atemwegssensibilisie-
rende Arbeitsstoffe vor (Übersichten: [97–101]). Eine Literatur-
übersicht zur berufsbedingten allergischen Rhinitis beinhaltet
eine Liste von Stoffen, die fast ausnahmslos auch als Asthmaaus-
löser bekannt sind [102]. Verwiesenwird außerdem auf die Tech-
nische Regel für biologische Arbeitsstoffe und Gefahrstoffe TRBA/
TRGS 406 „Sensibilisierende Stoffe“, die Technische Regel für
Gefahrstoffe TRGS 907 Verzeichnis sensibilisierender Stoffe ein-
schließlich der Begründungen zur Bewertung von Stoffen als sen-
sibilisierend sowie die „Handlungsanleitung für arbeitsmedizini-
sche Vorsorge“ G 23 [103]. Auf EU-Ebene erfolgt die Kennzeich-
nung atemwegssensibilisierender Stoffe mit R 42 („Sensibilisie-
rung durch Einatmen möglich“) bzw. nach harmonisierter Kenn-
zeichnung mit H334 („kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige
Symptome oder Atembeschwerden verursachen“ [CLP-Verord-
nung]) http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb/index.jsp#
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Atemwegsirritative Stoffe: Auch bezüglich der chemisch-irritativ
und toxisch an den Atemwegen wirkenden Berufsnoxen liegen
eingehende Erfahrungen vor; eine aktuelle Übersicht listet über
200 Stoffe auf [98]. Gemäß der Richtlinie 67/548/EWG werden
auf EU-Ebene chemisch-irritativ wirkende inhalierbare Stoffe
mit R 37 gekennzeichnet (reizt die Atmungsorgane) bzw. nach
harmonisierter Kennzeichnung nach CLP-GHS-Verordnung mit
H335 („kann die Atemwege reizen“). Per definitionem handelt es
sich dabei um Stoffe und Zubereitungen, die zu deutlichen Rei-
zungen der Atmungsorgane führen, auf der Grundlage von prak-
tischen Erfahrungen beim Menschen oder (neuerdings ergänzt)
positiven Ergebnissen aus geeigneten Tierversuchen. In den „An-
merkungen zur Verwendung von R 37“ wird ausgeführt: „Bei der
Interpretation der praktischen Erfahrungen beimMenschen soll-
te unterschieden werden zwischen Wirkungen, die eine Einstu-
fung mit R 48 „Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer

Exposition“ zur Folge haben, und solchen, die eine Einstufung
mit R 37 erfordern.
Stoffdatenbanken: Die GESTIS-Stoffdatenbank (Gefahrstoffinfor-
mationssystem der gewerblichen Berufsgenossenschaften) ent-
hält Informationen über den sicheren Umgang mit chemischen
Stoffen am Arbeitsplatz, wie z.B. die Wirkungen der Stoffe auf
den Menschen (Aufnahmewege, Wirkungsweisen), die erforder-
lichen Schutzmaßnahmen und die Maßnahmen im Gefahrenfall.
Das Gefahrstoffinformationssystem der Bau-Berufsgenossen-
schaften (GISBAU) fasst für alle in den Bauprodukten enthaltenen
Chemikalien Stoffinformationen zusammen. Da von vielen Pro-
dukten vergleichbare Gesundheitsgefahren ausgehen und somit
die gleichen Schutzmaßnahmen erforderlich sind, stellt GISBAU
auch Produktgruppen-Informationen (GISCODE: Liste der Pro-
duktgruppen mit Codierung) zur Verfügung.

Teil 1: Gibt es eine innerbetriebliche, abteilungsbezogene Vereinbarung/Zielsetzung hinsichtlich Atem-
wegsgefährdung/-belastung im Arbeits- und Gesundheitsschutz?

Tab. 1 Internes Audit Arbeits-
und Gesundheitsschutz.

Findet dies in Gesundheitsförderungsprogrammen Berücksichtigung?

Teil 2: Wo können Atemwegsgefährdungen/-belastungen auftreten? Überprüfen der betrieblichen
Verantwortungsbereiche!

z. B. im Maschinenbau: Dreherei, Fräserei, Schleiferei, Schweißarbeitsplätze

Im Krankenhaus: Reinigungsarbeiten, Flächen-/Gerätedesinfektion,

Benutzung gepuderter Latexhandschuhe? Z. B. Küche

Teil 3: Sind ausreichend Informationen über Atemwegsgefährdung/ -belastungen vorhanden?

Gefahrstoffkataster?

Gefährdungsbeurteilung?

Betriebsanweisung?

Teil 4: Sind Arbeitsbereichsanalysen vorhanden?

Werden Risikoanalysen durchgeführt?

Gibt es Verbesserungsverfahren zur Risikominimierung?

Gibt es eine schriftliche Dokumentation?

Teil 5: Wird die Ersatzstofffrage systematisch geprüft?

Stellen Sie sicher, dass eingekauftes Material den Arbeits- und Gesundheitsstandards entspricht?

Gibt es Gründe/Bereiche, die Ersatzstoffe nicht möglich machen?

Wie ist organisatorisch sichergestellt, dass Informationen über den Wechsel von Arbeitsstoffen/
Änderung von Produktzusammensetzungen erfasst – dokumentiert und bewertet werden?

Teil 6: Sind die Mitarbeiter hinreichend qualifiziert und geschult?

Werden die Mitarbeiter von Fremdfirmen oder Dienstleistern adäquat über Atemwegsgefährdun-
gen im Arbeits- und Gesundheitsschutz informiert?

Gibt es einen Koordinator?

Ist der Betriebsarzt an den Unterweisungen beteiligt? Ist der Betriebsarzt an der Erstellung der
Grundlagen für eine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung beteiligt?

Teil 7: Wissen die Mitarbeiter, wann und welche Schutzausrüstung zu tragen ist?

Unterweisung mit Bezug auf Atemwegsbelastungen?

Wird die Qualität der Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe) überprüft?

Anforderungskriterien?

Teil 8: Werden arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen angeboten bzw. verpflichtend durchge-
führt? Auf welcher Grundlage? Welche?

Werden bei neu eingestellten/übernommenen Mitarbeitern geeignete medizinische Untersuchun-
gen durchgeführt, bevor sie ihre Arbeit aufnehmen?

Berücksichtigen Sie bei Änderungen (Material, Produkt, Verfahren etc.)

Aspekte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, insbesondere im Hinblick auf Atemwegsgefährdun-
gen?

Teil 9: Ist auf die Notwendigkeit einer ärztlichen Konsultation (möglichst Betriebsarzt) nach Auftreten von
Beschwerden, wie beginnende Hautveränderungen (besonders an den Händen), Fließschnupfen,
Augenjucken, Kurzatmigkeit und Luftnot hingewiesen worden?

Werden Beschwerden und Betriebsarztkontakte zahlenmäßig erfasst? Werden sie thematisiert, z. B.
im Arbeitsschutzausschuss?

Teil 10: Geht jeder Abfall in die entsprechenden Behälter?

Sieht es in ihrem Bereich für hausinterne und externe Besucher sauber gepflegt und aufgeräumt aus?

Bitte nennen Sie kurz wesentliche Möglichkeiten der kontinuierlichen Verbesserung!
Bitte nennen Sie kurz die Schwerpunkte der letzten Zeit!

Sicherheits-
beauftragter

Vorgesetzter
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GisChem: Daten und Entwürfe für Betriebsanweisungen und
Stoffe und Produktgruppen verschiedener Gewerbezweige der
chemischen Industrie

Literatur
[34,92,97–102,104–106]

6.3 Checkliste: Atemwegsgefährdung im Betrieb –
Handlungsansätze für die Prävention

6.4 Beispiele konkreter Präventionsmaßnahmen
Die nachfolgenden Beispiele beziehen sich auf Arbeitsbereiche, in
denen bereits umfangreiche Erfahrungen über die Ursache und
Höhe gesundheitsgefährdender Belastungen an den einzelnen
Arbeitsplätzen, über Konzentrations-Wirkungs-Beziehungen
und mögliche Präventionsmaßnahmen vorliegen. Hier gilt es,
die gewonnenen Kenntnisse im einzelnen Betrieb gezielt umzu-
setzen, um eine Gesundheitsgefährdung zu vermeiden.

6.4.1 Mehlstaub in Backbetrieben
Mehlstaub ist der häufigste Auslöser arbeitsbedingter obstrukti-
ver Atemwegserkrankungen (ca. 1200 Berufskrankheitsanzeigen
pro Jahr). Es liegt offensichtlich eine Dosis-Wirkungs-Beziehung
vor [107]. Ab einer mittleren Mehlstaubkonzentration von
1,5mg/m3 finden sich überhäufig Sensibilisierungen. Neben den
eigentlichen Mehlbestandteilen stellen Enzyme in Backmitteln,
insbesondere die fungale α-Amylase und die fungale Xylanase,
wichtige Allergene dar. Für α-Amylase ist ein erhöhtes Risiko
einer Atemwegssensibilisierung bereits ab 1ng/m3 belegt [108].
Die Effizienz von Vorsorgeuntersuchungen und primärpräventi-
venMaßnahmenwurde anhand eingehender Analysen für Mehl-
staub-Exponierte detailliert dargestellt [109,110]. Meijster et al.
entwickelten auf Basis umfangreicher Expositionsmessungen
und epidemiologischer Querschnitts- und Längsschnittuntersu-
chungen in niederländischen Bäckereien ein dynamisches Mo-
dell zur Abschätzung des Effektes einer 50%igen Reduktion der
mittleren Staubkonzentration (geometrisches Mittel initial
1,8mg/m3 Mehlstaub, 1ng/m3 fungale α-Amylase). Der Effekt
stellt sich langsam ein und erreicht erst nach mehreren Jahren
sein Maximum. Nach zehn Jahren ergibt sich eine Abnahme der
Prävalenz von Asthmaerkrankungen um 35–65%, der oberen
Atemwegssymptome um 20–35% und der spezifischen Sensibili-
sierungen um 10–20%.

Handlungsanleitung
Es sollte gewährleistet sein, dass über den allgemeinen Staub-
grenzwert von 4mg/m3 hinaus o.g. Luftkonzentrationen unter-
schritten werden.
Im Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik
und von der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststät-
ten wurde ein Katalog von Schutzmaßnahmen ausgearbeitet,
dessen wichtigste Schritte sind:
" räumliche Trennung der Produktionsräume von Bereichen

ohne Mehlstaubbelastung
" Mehlsilo statt Sackware
" möglichst geschlossene Systeme von der Mehllagerung bis zur

Teigbereitung
" bei Eingabe von Mehl in offene Behälter und einer durch-

schnittlichen Tagesmenge von mehr als 300 kg Mehl Absau-
gung des Mehlstaubs an der Entstehungsstelle

" bei manueller Teigaufbereitung kein Mehl in der Handwurf-
technik als Trennmittel verwenden

" Einstäuben von Arbeitstischen, Tüchern, Körben usw. mit
staubarmen Mehlen, Stärken oder Maismehl

" dichtschließender Deckel an Knetmaschinen mit einem
Bottichdurchmesser von mehr als 510mm

" Anlagen kapseln
" Muss Mehl als Trennmittel verwendet werden, hat dieses

durch Auflegen und Verreiben an der Oberfläche, Auftragen
mittels einer Rolle zu erfolgen; alternative Trennmittel sind
Stärke, Maismehl, staubarme Trennmehle, ölhaltige Trennmit-
tel.

" Die Zugabe von Backmitteln sollte ohne Staubentwicklung
erfolgen.

" Flüssige, pastöse oder körnige Backmittel sind zu bevorzugen.
" Wrasen und Fettdämpfe aus Backöfen und Fettbackgeräten

dürfen nicht in den Atembereich der Beschäftigten gelangen.
Geeignete Absaugeinrichtungen sind erforderlich.

" Für die Räume, Einrichtungen und Maschinen ist ein Reini-
gungsplan zu erstellen (u.a. Reinigung mit Spezialfegern, ge-
eigneten Saugern, Nassreinigungsmaschinen mit rotierenden
Bürsten, kein Ausblasen mit Druckluft).

Gefährdungsermittlung und -beurteilung
Unter Berücksichtigung der Technischen Regeln für Gefahrstoffe
TRGS 400 und 402 „Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen:
Inhalative Exposition“ sind im einzelnen Betrieb unter Beteiligung
aller Akteure im Gesundheitsschutz, der Mitarbeiter, Vorgesetz-
ten, der Sicherheitskraft und des Betriebsarztes die Gesundheits-
gefährdungen an den verschiedenen Arbeitsplätzen und -berei-
chen detailliert zu erfassen, quantitativ und qualitativ zu ermit-
teln und die betriebliche Verantwortung zu benennen. Hierbei
können die speziellen Handlungshilfen der Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gastgewerbe Anregungen geben (Arbeits-
sicherheitsinformationen: Sicherheits-Check für Backbetriebe,
2005, Sicherheits-Check für Verkaufsstellen im Backbewerbe,
2007, Handlungsanleitung Betriebliche Gefährdungsbeurteilung,
2007).
Erfahrungsgemäß liegen hohe Belastungen vor allem an den
Knetmaschinen und bei der manuellen Teigaufbereitung vor.

Ableitung von Maßnahmen
Auf der Basis der Gefährdungsbeurteilung und -bewertung sind
betriebsspezifische Maßnahmen zur Beseitigung von erhöhten
Gesundheitsgefahren vorzunehmen. Dies können im Einzelnen
bauliche Maßnahmen, der Einsatz geschlossener Systeme, Luft-
absaugungen, aber auch organisatorische Maßnahmen und die
Verwendung persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere von
Atemschutzgerät, sein.
In der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung (ArbMedVV)
[91] wird Mehlstaub in der Liste der Stoffe, bei denen Pflichtun-
tersuchungen vorgesehen sind, aufgeführt. Allerdings wurde bis-
lang in der TRGS 900 kein AGW festgelegt. Aus diesem rein for-
malen Grund sind derzeit keine Pflichtuntersuchungen zu veran-
lassen, auch wenn sie bei hoher Mehlstaubkonzentration inhalt-
lich gut begründbar wären. Arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchungen nach G 23 [103] sind mit besonderem Nachdruck an
Arbeitsplätzen anzubieten, an denen die o.g. gesundheitsbasier-
ten Mehl- und α-Amylase-Konzentrationen überschritten sind;
s. a. Handlungsanleitung für arbeitsmedizinische Vorsorge BGI/
GUV-I 504-23h.

Literatur
[107,108,110,111–117]
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6.4.2 Natur-Latex: Beschäftigte im Gesundheitswesen
Allergien gegen Latexproteine betreffen nicht nur die Haut, son-
dern auch die oberen und tieferen Atemwege. Letztere sind be-
dingt durch aerogene Latexallergene am Arbeitsplatz, die auf die
Verwendung gepuderter Handschuhe zurückgehen. Allergenhal-
tige gepuderte Handschuhe stellen daher ein besonderes Ge-
sundheitsrisiko dar. Seit diese im Gesundheitsbereich nicht
mehr eingesetzt werden dürfen (TRBA/TRGS 406; Proteingehalt
< 30 µg/g Handschuhmaterial ungepudert), sind latexbedingte
Typ I-Allergien als Berufskrankheiten drastisch zurückgegangen.

Handlungsanleitung
Eine wesentliche Handlungsanleitung im Sinne der Primärprä-
vention ist die Technische Regel für Gefahrstoffe TRBA/TRGS 406
Sensibilisierende Stoffe („Gepuderte Naturgummilatexhand-
schuhe sind durch puderfreie und allergenarme oder andere ge-
eignete Handschuhe zu ersetzen.“) Übersichten über z.Zt. auf
demMarkt befindliche (Latex-)Handschuhe finden sich bei Heese
et al. [118], Chen und Baur [119], Zak et al. [120].
Ein auf die speziellen Anforderungen am Arbeitsplatz ausgerich-
teter Handschuhplan sollte konkrete Anleitungen und Auskunft
über die Notwendigkeit des Tragens von Handschuhen aus Latex
und alternativen Produkten geben.

Gefährdungsermittlung und -beurteilung
Betroffen sind besonders Beschäftigte in Krankenhäusern und
Arztpraxen. Aber auch Altenpflege-, Labor-, Forschungs- und Rei-
nigungspersonal, Beschäftigte in der Herstellung von Gummiarti-
keln etc. können erkranken.

Ableitung von Maßnahmen
Die Einhaltung der TRBA/TRGS 406 stellt eine sehr effiziente Pri-
märprävention dar.
Im Falle einer bereits eingetretenen Latex-Sensibilisierung soll-
ten sekundärpräventiv von den Betroffenen und in deren unmit-
telbarer Umgebung nur noch latexallergenfreie Handschuhe
(synthetische Artikel) verwendet werden.
Informationen über den Allergengehalt finden sich im Themen-
heft M621, der Informationsbroschüre GUV-I 8584 sowie im Ver-
zeichnis der GISBAU.
Die Benutzung von Naturgummilatexhandschuhen mit einem
Proteingehalt von mehr als 30 µg/g im Handschuhmaterial ist
ein Anlass für regelmäßige arbeitsmedizinische Pflichtuntersu-
chungen nach ArbMedVV. Bei Beachtung der TRBA/TRGS 406
kann dieser Untersuchungsanlass nicht auftreten.

Literatur
[28,118–127]

6.4.3. Schweißrauche: Beschäftigte in der
Metallbe- und -verarbeitung
In der metallbe- und -verarbeitenden Industrie zählen Schweiß-
verfahren zu den wichtigsten Technologien. Schweißen wird
schätzungsweise von bis zu 1 Prozent der Berufstätigen prakti-
ziert. In der Bundesrepublik ist von ca. 300000 Schweißern aus-
zugehen.
Schweißrauche bestehen aus einer komplex zusammengesetzten
Mischung nicht nur feinster Staubteilchen (ultrafeine Partikel)
sondern auch gasförmiger Komponenten wie Ozon, Stickoxide
und Nitrosegase.
In der Handlungsanleitung für die arbeitsmedizinische Vorsorge
nach dem Grundsatz G 39 Schweißrauche [82] werden beispiel-

haft Arbeitsverfahren/-bereiche und Tätigkeiten aufgeführt, mit
denen eine Hilfestellung zur Gefährdungsbeurteilung gegeben
werden soll. Bei folgenden Arbeitsverfahren/-bereichen und Tä-
tigkeiten sind in der Regel höhere Konzentrationen von Gesamt-
staub zu erwarten:
" Lichtbogenhand-, MIG-, MAG-Schweißen, insbesondere mit

Fülldraht
" Fülldrahtschweißen ohne Schutzgas (mit selbstschützenden

Fülldrähten)
" Laserstrahlschweißen mit und ohne Zusatzwerkstoff von ver-

zinkten Blechen
" Plasmaschneiden (ohne Wasserabdeckung)
" Laserstrahlschneiden
" thermisches Spritzen (Flamm-, Lichtbogenspritzen), sofern

nicht in vollständig geschlossenen Kabinen automatisiert
" Brennfugen
" Lichtbogen-Druckluftfugen
" Abbrennstumpf-Schweißen
" Schweißtechnische Arbeiten in engen Räumen oder Bereichen

mit geringem Luftaustausch
" Schweißtechnische Arbeiten in Zwangshaltung, bei denen

Schweißrauche unmittelbar in hohen Konzentrationen in
den Atembereich des Schweißers gelangen.

Die Exposition gegenüber Schweißrauchen ist abhängig von den
eingesetzten Schweißverfahren unter Berücksichtigung persönli-
cher Schutzausrüstungen, von den Lüftungsverhältnissen und
von den verwendeten Zusatzwerkstoffen.
Eine Schweißrauchexposition kann bei prädisponierten Perso-
nen (mit unspezifischer bronchialer Hyperreaktivität, chroni-
scher Bronchitis, chronischer obstruktiver Atemwegserkran-
kung) zu akuten irritativen Wirkungen im Sinne einer Atem-
wegsobstruktion und Verschlimmerung der vorbestehenden Er-
krankung führen [128] im Sinne einer BK der Nr. 4302 BKV. Als
Folge langjähriger extremer Schweißrauchbelastung werden in
seltenen Fällen vor allem die chronische Bronchitis und die Ent-
wicklung eines Lungenemphysems beobachtet, noch seltener die
Entstehung eines Bronchialasthmas oder einer Siderofibrose
bzw. Schweißerlungenfibrose im Sinne der BK der Nr. 4115 BKV
[129–132]. Synergistische Effekte des Zigarettenrauchens sind
zu berücksichtigen [133].
Bei der Ver- und Bearbeitung hochlegierter Stähle besteht eine
Gefährdung infolge kanzerogener Chromate und Nickeloxide. Ar-
beitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, die sich inhaltlich
an den berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen G 15 bzw. G 38
orientieren, sind zusätzlich erforderlich. Krebserkrankungen der
oberen Atemwege werden unter den Nrn. 1103 und 4109 BKV
subsummiert.

Handlungsanleitung
Solange es für Ultrafeinstäube (Nanopartikel) keine Sonderrege-
lung gibt, wird empfohlen, mindestens den allgemeinen Staub-
grenzwert für alveolengängigen Staub nach TRGS 900 Arbeits-
platzgrenzwerte einzuhalten (3mg/m3 als Schichtmittelwert).
Abhängig von den verwendeten Zusatzwerkstoffen sind weitere
Gefährdungen, z.B. durch Chrom und Nickel beim Schweißen
von Edelstählen zu beurteilen.
Zielsetzungen für die Gefährdungsbeurteilung finden sich in der
Gefahrstoffverordnung in Verbindungmit der TRGS 528 Schweiß-
technische Arbeiten, der Regel GUV-R 220 Schweißrauche und der
BGI 593 Schadstoffe beim Schweißen und verwandten Verfahren:
Die Arbeitsplätze müssen unter Berücksichtigung des Schweiß-
verfahrens, der Werkstoffe und der Einsatzbedingungen so be-
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schaffen sein, dass die Atemluft der Beschäftigten von gesund-
heitsgefährdenden Stoffen freigehalten wird.
In der Praxis geschieht das durch:
" Absaugung der Schweißrauche im Entstehungs-

bereich = Punktabsaugung
" allgemeine technische Lüftung = allgemeine Hallen- bzw.

Raumlüftung
" freie Lüftung = Schweißarbeiten im Freien
" Kombination aus 1–3.
Gerade Schweißarbeiten an ortsveränderlichen Arbeitsplätzen
und unter engen räumlichen Verhältnissen erfordern größere or-
ganisatorische und technische Anstrengungen.

Gefährdungsermittlung und -beurteilung
Auf der Grundlage der TRGS 400 und des Gefährdungs-/Belas-
tungskataloges der Arbeitsgemeinschaft der Metall-Berufgenos-
senschaften sollte ein an die Struktur des Betriebes angepasstes
Formular entwickelt werden, anhand dessen vorgegangen wer-
den kann.
Neben Werten des Ambientmonitorings sind Ergebnisse des Bio-
monitorings (z.B. Edelstahlverarbeitung) sowie verfahrensspezi-
fische Kriterien für die Beurteilung des Schweißerarbeitsplatzes
heranzuziehen.
Erfahrungsgemäß stellen Schweißverfahren wie Wolframinert-
gasschweißen und Unterpulverschweißverfahren eine Gruppe
mit vergleichsweise geringer Belastung mit Schweißrauchen
und -gasen dar, während Verfahren wie Elektrodenhandschwei-
ßen und Schutzgasschweißverfahren zu erheblichen Belastungen
führen können [134]. Dies gilt insbesondere für ungünstige ar-
beitshygienische Bedingungen, z.B. für das Schweißen in engen
räumlichen Verhältnissen (Behälterbau, Schiffbau, Pipelinebau
etc.).

Ableitung von Maßnahmen
Die technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz
vor Gesundheitsgefährdungen durch Schweißrauche und -gase
beinhalten:
" Überprüfung und Auswahl schadstoffarmer Verfahren und

Werkstoffe,
" Optimierung der Schweißparameter (z.B. Schweißspannung,

-stromstärke und Schutzgasmenge) und der Umgebungs-
bedingungen (Oberflächenzustand der Werkstücke)

" Anpassung und Wirksamkeitsüberprüfung technischer
Schutzeinrichtungen (z.B. Wasserabdeckung beim Brenn-
schneiden, Schweißwerkzeuge mit integrierter Absaugung),

" Einsatz von Atemschutzgeräten, fremdbelüfteten Schweißer-
schutzhelmen.

Das Zusammentreffen von Belastungen durch toxische, physika-
lische und klimatische Einflüsse, durch Arbeitszeitfaktoren und
auch durch persönliche Schutzausrüstungen erfordert ganz be-
sonders hohen Beratungsaufwand.
Die Notwendigkeit arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchun-
gen ist auf Basis der Gefährdungsbeurteilung abzuleiten. Je nach
Expositionsumfang und Schweißrauchkonzentration wird dies
als Pflichtuntersuchung bei Überschreitung der 3mg/m3

Schweißrauch oder Angebotsuntersuchung bei Einhaltung der
Luftkonzentration 3mg/m3 Schweißrauch durchgeführt – ent-
sprechend Anhang der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverord-
nung (ArbMedVV) [91]. Die Handlungsanleitungen für die ar-
beitsmedizinische Vorsorge (BGI 504-39; in speziellen Fällen BGI
504-15 und/oder 38) geben zusätzlich Hinweise, unter welchen
Bedingungen mit einer Gefährdung zu rechnen ist.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, z.B. nach dem
DGUV-Grundsatz unter Beachtung der TRGS 710 Biomonitoring
können Gesundheitsstörungen im Stadium der Reversibilität
(Anamnese, Lungenfunktionsstörungen) sowie aktuelle Gefahr-
stoffaufnahmen (Biomonitoring) erfassen und dazu beitragen,
Maßnahmen der Verhältnis- und der Verhaltensprävention zu
verbessern. Prinzipiell ist dabei aber der Untersuchungsumfang
der jeweiligen Belastung anzupassen; z.B. wird der im G 39 emp-
fohlene routinemäßige Einsatz der Röntgendiagnostik von eini-
gen Fachleuten kritisch gesehen.

Literatur
[82,93,111,128–136]

6.4.4 Isocyanate
Isocyanate sind moderne Syntheseausgangsstoffe, die sich durch
meist mehrere hochreaktive Gruppen der Struktur -N = C = O
auszeichnen. Sie werden für die Herstellung von Weich-, Hart-,
Integral-, Isolierschaumstoffen und anderen Kunststoffen, Lacken
und sonstigen Oberflächenbeschichtungen, Vergussmassen, Elas-
tomeren, Klebern, Pharmazeutika, Pestiziden und weiteren Er-
zeugnissen der chemischen Industrie verwendet. Nukleophile
Verbindungen wie Wasser, Alkohole, Amine reagieren mit den
positiv geladenen C-Atomen der Isocyanat-Gruppen. Das Reak-
tionsprodukt (Carbaminsäureester) wird als Polyurethan (PUR)
bezeichnet, wenn es auf der Basis der üblicherweise verwende-
ten mehrwertigen Isocyanate und Alkohole hergestellt wurde.
Isocyanate werden aber auch mit anderen Systemen verbunden,
z.B. Epoxiden und Alkyden.
Anwendungsbereiche sind vor allem die Kraftfahrzeug-, Flug-
zeug-, Metall-, Möbel-, Textil-, Bekleidungs- und holzverarbei-
tende Industrie, das Baugewerbe, der Bergbau (Gebirgsverfesti-
gung), Gießereien und der Sportbahnbau.
Im Rahmen der Anwendung von isocyanathaltigen Produkten,
teilweise auch bei starker Erhitzung bzw. Verbrennung von Po-
lyurethanen, kommt es in Abhängigkeit von dem Dampfdruck
der jeweiligen Verbindung und der Temperatur zur Bildung gas-
förmiger Isocyanate, d.h. zum Risiko einer inhalativen Belastung.
Daneben spielt die Exposition gegenüber isocyanathaltigen Aero-
solen, insbesondere beim Spritzlackieren, eine wichtige Rolle.
Neben der inhalativen Aufnahme kann Hautkontakt zu einer Iso-
cyanat-Inkorporation führen.
Isocyanate sind chemisch-irritativ und sensibilisierend.
Mit einer Gesundheitsgefährdung muss insbesondere bei Über-
schreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte bzw. biologischen Grenz-
werte gerechnet werden. Suszeptible Personen können auch un-
ter geringerer Exposition Überempfindlichkeitsreaktionen ent-
wickeln. Im Vordergrund steht das Isocyanat-Asthma, aber auch
chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, Isocyanat-Alveolitis
und Dermatitiden werden beobachtet. Das Erkrankungsrisiko ist
von der Höhe der Belastung abhängig.
Pathophysiologisch stehen die irritativen Wirkungen im Vorder-
grund, 15–45% der Erkrankten weisen eine IgE-vermittelte spe-
zifische Sensibilisierung auf.

Handlungsanleitung
Da das Erkrankungsrisiko konzentrationsabhängig ist, sollte die
Belastung so gering wie möglich gehalten werden.
Die TRGS 430 Isocyanate – Gefährdungsbeurteilung und Schutz-
maßnahmen gibt Anleitungen zu allgemeinen, technischen, orga-
nisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen. Weitere
Hinweise finden sich in der TRGS 500 Schutzmaßnahmen.
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Gefährdungsermittlung und -beurteilung
Auf der Grundlage der TRGS 430 und dem ergänzenden „Katalog
der Expositionsszenarien zur TRGS 430“ lassen sich im Einzelfall
wichtige Informationen gewinnen. In den sog. Bewertungsindex
(s.u.) gehen die Anzahl der Isocyanatgruppen und auch Isocyana-
te ohne Arbeitsplatzgrenzwert ein. Der sog. Expositionsermitt-
lungswert berücksichtigt die tierexperimentell ermittelte akute
Reizwirkung polymerer Isocyanate. Zusätzlich sollten Messun-
gen der Luftkonzentration an den Arbeitsplätzen oder unter ver-
gleichbaren Bedingungen erfolgen und berücksichtigt werden.
Ein besonderes Gefährdungspotenzial kommt der Generierung
von isocyanathaltigen Aerosolen sowie Hautkontakt, ferner der
starken Erhitzung bzw. Verbrennung von Polyurethanprodukten
zu (s. auch [137,138]).

Ableitung von Maßnahmen
Die Berücksichtigung der in der TRGS 430 angeführten Maßnah-
men reduziert die Belastung erheblich und senkt das Erkran-
kungsrisiko. Es sollte gewährleistet sein, dass die Luftgrenzwerte
und der biologische Grenzwert unterschritten werden. Für Iso-
cyanate ohne solche Grenzwerte wird eine Orientierung an den
Grenzwerten der anderen Isocyanate empfohlen. Es sollten alle
auftretenden Isocyanate integrativ betrachtet und berücksichtigt
werden. Einzelne, geeignete Schutzmaßnahmen sind:
" Einsatz geschlossener Systeme
" suffiziente Luftabsaugungen
" Verwendung von modernen Polyisocyanaten mit geringem

Dampfdruck und/oder gekappten Isocyanat-Gruppen
" Expositionsmessungen
" Vermeidung des Hautkontakts, Hautschutzplan
" Anwendung geeigneter persönlicher Schutzausrüstungen

(v.a. Masken mit Kombifiltern, geeignete Schutzhandschuhe,
ggf. Augenschutz)

" Berücksichtigung des Beurteilungsindex (bezogen auf alle Iso-
cyanate am Arbeitsplatz [s.o.]) sowie Einhaltung von biologi-
schem Grenzwert und Arbeitsplatzgrenzwerten, ggf. auch
durch organisatorische Maßnahmen. Arbeitsplatzgrenzwerte
liegen für mehrere Diisocyanate (HDI, TDI, MDI, NDI, IPD, IPDI,
NBDI; jeweils 0,005 ppm [mL/m3] bzw. 50 µg/m3) und Mono-
isocyanate (MIC, PhI; jeweils 0,01 ppm) vor. Für die industriell
ganz im Vordergrund stehenden oligo- und polymeren Isocya-
nate wurden in Deutschland bisher keine Arbeitsplatzgrenz-
werte festgesetzt. Die American Conference of Governmental
Industrial Hygienists [139] schlug kürzlich für TDI einen deut-
lich niedrigeren Arbeitsplatzgrenzwert (TWA, 8 Stunden-Mit-
telwert) vor, nämlich von 0,001 ppm, ferner einen 15-Minu-
ten-Kurzzeitwert von 0,003 ppm.

" Durchführung der speziellen arbeitsmedizinischen Vorsorge-
untersuchung nach G 27. Es handelt sich um Pflichtuntersu-
chungen, wenn eine Luftkonzentration von 0,05 Milligramm
pro Kubikmeter überschritten wird oder wenn regelmäßiger
Hautkontakt nicht vermieden werden kann [91,140]. Diese
Vorsorgeuntersuchungen werden auch empfohlen, wenn der
Beurteilungsindex für die Gesamtisocyanatkonzentration von
1 überschrittenwird bzw. es sich um Arbeitsverfahren/-berei-
che und Tätigkeiten mit höherer Exposition handelt [141].

" TRGS 430: In den technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
430 Isocyanate – Exposition und Überwachung werden Hin-
weise zur Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichtigung
der Gesamtisocyanat-Exposition gegeben, wobei allerdings
ein etwas umständlich zu ermittelnder Bewertungsindex
zugrunde gelegt wird. Dabei werden ein sogenannter Aero-

solpenetrationsfaktor (APF), der den Durchmesser der Aeroso-
le berücksichtigt, und bei oligomeren und polymeren Iso-
cyanaten ein Expositionsbeurteilungswert (EBW; erfasst aus-
schließlich die lokale Reizwirkung und ist vom Hersteller
anzugeben) zugrunde gelegt. Der Beurteilungsindex (BI) für
den jeweiligen Arbeitsplatz leitet sich nach der TRGS 430 aus
der Summe der Verhältniszahlen a) der Konzentration der
monomeren Isocyanate (i)/AGW und b) der Konzentration
der oligo- und polymeren Isocyanate (poly) × APF/EBW: BI ist
= Σ Ci/AGWi + Cpoly × APF/EBW.
Neu ist die in der TRGS 430 vorgenommene Festlegung eines
Expositionsleitwertes, der alle Isocyanate in der Raumluft be-
rücksichtigt und 0,018mg/m3 beträgt. Der Bewertungsindex
stellt eher einen sicherheitstechnischen Standard dar und
berücksichtigt nur die lokale, tierexperimentell ermittelte
Atemwegsirritation; anzunehmende verzögerte Reizwirkun-
gen, Immunreaktionen und eventuelle Kanzerogenität blei-
ben hierbei unberücksichtigt.

" Biomonitoring in gefährdenden Arbeitsbereichen: Es gibt der-
zeit nur für das Isocyanat MDI einen biologischen Grenzwert;
dieser beträgt 10 µg/g Kreatinin für den im Urin nachweisba-
ren Metaboliten 4,4-Diaminodiphenylmethan, MDA (TRGS
903).

Literatur
[137–140,142,143]

6.4.5 Landwirtschaft
Allergene von Nutztieren, Getreide und Vorratsmilben zählen zu
den häufigen Auslösern allergischer Atemwegserkrankungen in
der Landwirtschaft [144]. Neben den Nutztieren stellen Futter-
mittel- und Einstreubestandteile, Pflanzenteile, Pollen, Schim-
melpilze, Actinomyceten und Vorratsmilben eine wichtige Quelle
für luftgetragene Arbeitsstoffe im landwirtschaftlichen Arbeits-
bereich dar und können bei Tätigkeiten in der Landwirtschaft zu
allergischen Symptomen führen. Die Früherkennung berufsbe-
dingter Atemwegserkrankungen in der Landwirtschaft kann sich
aufgrund der ausgeprägten Heterogenität der Exposition und in
Abhängigkeit vom auslösenden Stoff schwierig gestalten: dies
zeigt sich etwa in der Diagnostik der Rinderallergie [145–151].
Die Auswertungen der Berufskrankheitenverfahren der letzten
Jahre zeigen, dass in der Rinderhaltung nicht nur in herkömmli-
chen Anbindeställen (Warmstall), sondern auch unter modernen
Haltungsbedingungen mit gut belüfteten Boxenlaufställen (Au-
ßenklimastall) die Entwicklung allergischer Atemwegserkran-
kungen durch Rinderallergene bereits bei jungen Landwirten zu
beobachten ist [152]. In allen Haltungsformen, auch im offen ge-
stalteten Boxenlaufstall mit Außenklima, sind hohe Rinderaller-
genmengen in der Luft zu detektieren [153,154].
Daneben haben Irritanzien wie Ammoniak, Schwefelwasserstoff
(v.a. in Stallungen), Düngemittel, Feldstäube und Endotoxine
(Dresch- und Getreidestaub) Bedeutung bzgl. der Auslösung
chronischer obstruktiver Atemwegserkrankungen [155–157].
Untersuchungen zur Dosis-Wirkungs-Beziehung an landwirt-
schaftlichen Arbeitsplätzen liegen nur teilweise vor. So werden
von der Gesamtstaubbelastung abhängige akute und subakute
Verschlechterungen der Lungenfunktion unter Getreidearbeitern
sowie in der Schweine- und Geflügelhaltung beobachtet [158–
161]. Entsprechende akute Veränderungen fanden sich für Am-
moniak [158] sowie für Endotoxinbelastungen in verschiedenen
landwirtschaftlichen Bereichen [162–167].
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Handlungsanleitung
Eine wesentliche Handlungsanleitung im Sinne der Primärprä-
vention Atemwegserkrankungen in der Landwirtschaft stellt die
TRBA 230 Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen
Arbeitsstoffen in der Land- und Forstwirtschaft, Binnenfischerei so-
wie angrenzenden Wirtschaftszweigen dar. Neben den zur Mini-
mierung der Exposition gegenüber landwirtschaftlichen Stäuben
und gasförmigen Irritanzien erforderlichen baulichen, techni-
schen, organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen
kommt den allgemeinen Hygienemaßnahmen besondere Bedeu-
tung zu: Die strukturellen und baulichen Besonderheiten land-
wirtschaftlicher Betriebe begünstigen die Verschleppung land-
wirtschaftstypischer Stoffe in den nahen Wohnbereich und be-
dingen dadurch eine über die eigentliche Arbeitszeit hinausge-
hende Exposition, die geeignet ist, allergische Symptome auf-
recht zu erhalten [104]. Die in der TRBA 230 aufgeführten Maß-
nahmen sollen dazu beitragen, sowohl die Exposition am
Arbeitsplatz zu minimieren als auch eine strikte Trennung von
Arbeits- und Wohnbereich zu realisieren. Zu den wichtigsten
Maßnahmen, die auch im Sinne der Prävention der Exposition
zu sehen sind [168], zählen:
" Minimierung der Aerosolbildung durch staubmindernde

Technologien
" optimale Belüftung der Arbeitsplätze
" leicht zu reinigende Oberflächen
" Einrichtung von Umkleiden mit Wasch-/Duschgelegenheit

und Möglichkeit zur strikten Trennung von Arbeits- und Frei-
zeitkleidung in Form getrennter Spinde

" geeigneter Körperschutz.
Um durch die genannten Maßnahmen eine Expositionsminde-
rung effektiv zu erreichen, ist eine Unterweisung aller im Betrieb
Tätigen, auch der nur gelegentlich mitarbeitenden Familienmit-
glieder, notwendig. Die Vielfältigkeit der Betriebsstrukturen, Tä-
tigkeiten und damit Gefährdungen in der landwirtschaftlichen
Branche stellt allerdings die Umsetzung von präventivem Ar-
beitsschutz vor hohe logistische Herausforderungen. Ein Beispiel
ist die auch in landwirtschaftlichen Betrieben durchzuführende
Gefährdungsbeurteilung.
Der Einbindung der Arbeitsmedizin kommt ein wichtiger Part in
der Wissensvermittlung zur Prävention obstruktiver Atemwegs-
erkrankungen in der Landwirtschaft zu. Die arbeitsmedizinische
Prävention nach ArbMedVV und Arbeitssicherheitsgesetz ergibt
sich auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung.
Anzumerken ist, dass ein Großteil der landwirtschaftlichen Be-
triebe als reine Familienbetriebe geführt werden und somit nicht
der staatlichen Gesetzgebung unterliegen. Durch das autonome
Satzungsrecht der landwirtschaftlichen Unfallversicherung be-
steht jedoch die Möglichkeit, den Arbeits- und Gesundheits-
schutz entsprechend auch auf diese Betriebe zu übertragen.
Informationen in Form von Broschüren und spezielle Handlungs-
hilfen für Unterweisungen liegen beim Spitzenverband der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherungsträger, Kassel, vor
(http://www.lsv.de/spv/13_praevention/04_fachinformationen/
22_gbu/20_gef__hrdungsbeurteilungen/index.html,
http://www.lsv.de/spv/13_praevention/04_fachinformationen/
info/26_broschueren/index.html,
zielgruppenorientierte Unterrichtseinheiten [auf Anfrage]).

Gefährdungsermittlung und -beurteilung
Betroffen sind Tätigkeiten in der Land- und Forstwirtschaft und
angrenzenden Bereichen. Unter Berücksichtigung der techni-
schen Regeln liegen spezielle Handlungshilfen für die Gefähr-

dungsbeurteilung beim Spitzenverband der landwirtschaftlichen
Sozialversicherungsträger vor
(http://www.lsv.de/spv/13_praevention/04_fachinformationen/
22_gbu/20_gef__hrdungsbeurteilungen/index.html).

Ableitung von Maßnahmen
Um einer möglichen Gefährdung entgegenzuwirken, hat der Ar-
beitgeber auf der Basis der Gefährdungsbeurteilung die zur Mini-
mierung der Exposition landwirtschaftlicher Stäube erforder-
lichen baulichen, technischen, organisatorischen und persönli-
chen Schutzmaßnahmen zu veranlassen. In der allgemeinen ar-
beitsmedizinischen Beratung sind die Arbeitnehmer über mögli-
cherweise auftretende Gesundheitsgefahren zu unterrichten und
ggf. auf das Angebot von arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersu-
chungen hinzuweisen.

Literatur
[104,144–152,154–170]

7 Links
!

Andere Leitlinien
" Lungenfunktionsprüfungen in der Arbeitsmedizin:

http://www-dgaum.med.uni-rostock.de/leitlinien/lungfunk.
htm

" Leitlinie für die Durchführung bronchialer Provokationstests
mit Allergenen:
http://www.kongressanmeldung.de/SDGP/img/
66a61ebac6adf9eb.pdf

" Leitlinie der Deutschen Atemwegsliga und der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie zur Diagnostik und Therapie
von Patienten mit chronisch obstruktiver Bronchitis und
Lungenemphysem (COPD):
http://www.uni-duesseldorf.de/AWMF/ll/020–006.htm

" Leitlinie Arbeitsplatzbezogener Inhalationstest (AIT):
http://www.uni-duesseldorf.de/AWMF/ll/002–026.htm

Fachgesellschaften
" Bundesverband der Pneumologen

http://www.pneumologenverband.de
" Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und

Umweltmedizin e.V. (DGAUM)
http://www.dgaum.de

" Vereinigung Deutscher Staatlicher Gewerbeärzte e.V.;
Geschäftsführung:
M.Heger@lua.saarland.de

" Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie (DGEpi)
http://www.dgepi.de/

" Deutsche Gesellschaft für Allergologie und Klinische
Immunologie (DGAI)
http://dgaki.de/newsbeitrag-zwei/

" VdBW
http://www.vdbw.de

Weitere nützliche Links
" Kurzfassung der Sonderschrift Prävention arbeitsbedingter

obstruktiver Atemwegserkrankungen
http://www.baua.de/cln_135/de/Publikationen/
Sonderschriften/2000-/S71.html

" Gefahrstoffverordnung
http://www.bundesgesetzblatt.de → Bürgerzugang
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" Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (IPA)
http://www.bgfa.ruhr-uni-bochum.de/pdf/index.php?
pdffile=/pdf

" Atemwegsirritative Stoffe
http://www.uke.de/institute/arbeitsmedizin/index_6328.
php?id=10_0_0&as_link=%253A
http//www.uke.uni-hamburg.de/institute/arbeitsmedizin/
index_6328.php&id_link=-1_-1_-1&as_breadcrumb=%253Ca
%2520href%253D%2522/index.php%2522%253E%257C%
2520Home%253C/a%253E%252

" TRBA 230
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Biologische-
Arbeitsstoffe/TRBA/pdf/TRBA-230.pdf?__blob=publication
File&v=3

" TRGS 400
http://www.baua.de/cae/servlet/contentblob/666126/
publicationFile/47852/TRGS-400.pdf

" TRGS 402
http://www.baua.de/cae/servlet/contentblob/666082/
publicationFile/56803/TRGS-402.pdf

" TRBA/TRGS 406
http://www.baua.de/cae/servlet/contentblob/666074/
publicationFile/47916/TRGS-TRBA-406.pdf

" TRGS 430
http://www.baua.de/cae/servlet/contentblob/666054/
publicationFile/47857/TRGS-430.pdf

" TRGS 500
http://www.baua.de/cae/servlet/contentblob/666048/
publicationFile/47858/TRGS-500.pdf

" TRGS 500 Begründung Staubgrenzwert
http://www.baua.de/cae/servlet/contentblob/664342/
publicationFile/47939/900-allgemeiner-staubgrenzwert.pdf

" TRGS 600
http://www.baua.de/cln_135/de/Themen-von-A-Z/
Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-600.html

" TRGS 900
http://www.baua.de/cae/servlet/contentblob/666762/
publicationFile/94927/TRGS-900.pdf

" TRGS 907
http://www.baua.de/cae/servlet/contentblob/665204/
publicationFile/47914/TRGS-907.pdf

" Begründungen zu Stoffen der TRGS 907
http://www.baua.de/cln_095/de/Themen-von-A-Z/
Gefahrstoffe/TRGS/Begruendungen-907.html

" BGR 209
http://bibliothek.arbeitssicherheit.de/content/
bgvr-275a7eb91a7a4e548d4559ab79610f57/resource/
content-cache-pdf

" BGI/GUV-I 504, Auswahlkriterien für arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen
http://bibliothek.arbeitssicherheit.de/Search?content=
document&docGuid=bgvr-d4e1d0b321654afebf9e5a74d3
beb234

" GESTIS-Stoffdatenbank
http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb/index.jsp

" GISBAU
http://www.gisbau.de/home.html

" European Community Respiratory Health Survey
http://www.ecrhs.org/

" Fakten zu „Allergien und Umwelteinflüsse“
im „Sondergutachten Umwelt und Gesundheit“

http://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/
02_Sondergutachten/1999_SG_UmweltundGesundheit.pdf?
__blob=publicationFile

" Bevölkerungsbezogene Prävalenzen im Bundes-Gesundheits
survey 98: Heuschnupfen; allergische Krankheiten
http://www.thieme.de/SID-7C65D891-E6A4B75B/local_pdf/
fz/350.pdf
http://www.thieme.de/SID-7C65D891-E6A4B75B/local_pdf/
fz/s100-s105.pdf

" Statistik Berufskrankheiten über die Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung
http://www.dguv.de/inhalt/zahlen/bk/index.jsp

" Landesverbände der gewerblichen Berufsgenossenschaften
http://www.dguv.de/inhalt/BGuUK/lv/index.jsp
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